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29. 11. 1960 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom I den sind, wenn die Beschäftigung einer Rentc!1-
über Leistungsansprüche und Anwartschaften versicherung unterlegen ist. 
in der ~ensions(Renten)versicherung und y~- (4) Als Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) nach 
fal1versl~erung auf Grund von Beschaftt- Abs. 1 Z. 2 gelten auch Arbeitsunfälle (Berufs­
gungen 1m Ausland (Auslands ren ten-üb er- krankheiten), die im Zusammenhang mit einer 

nahmegesetz - ARÜG.). Beschäftigung in einem Gebiet im Sinne des 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

S ach 1 ich erG e 1 tun g s b e r eie h. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt unbeschadet 
anderer Regelungen durch zwischenstaatliche 
Vereinbarungen, ob und inwieweit zu berück­
sichtigen sind 

1. in der österreichischen Pensions(Renten)­
versicherung 

a) Rentenansprüche und Versicherungszeiten, 
.die vor dem 1. Jänner 1947 in Rentenversi­
cherungen anderer Staaten (§ 1 Abs. 2, § 3) 
nach dem R~cht dieser Staaten erworben 
worden sind, 

b) nicht als Versicherungszeiten nach lit. a gel­
tende Zeiten einer· Beschäftigung, die vor 
dem 1. Jänner 1947 in Gebieten anderer 
Staaten (§ 1 Abs. 2, § 3) zurückgelegt wor­
den sind, und vor diesem Zeitpunkt zu­
rückgelegte sonstige Zeiten; 

2. in der österreichischen Unfallversicherung 
Leistungsansprüche aus Arbeitsunfällen (Berufs­
krankheiten), die vor dem 1. Jänner 1947 in Ge­
bieten anderer Staaten (§ 1 Abs. 2, § 3) einge­
treten sind. 

(2) Als Gebiete anderer Staaten nach Abs. 1 
gelten Gebiete, die am 31. Dezember 1937 zum 
Territorium der nachstehenden Staaten gehört 
haben: Albanien, Bulgarien, Deutsches Reich, 
Estland, Jugoslawien, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn, Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. 

(3) Als Zeiten nach Abs. 1 Z. 1 lit. a gelten auch 
Zeiten, die im Zusammenhang mit einer Beschäf­
tigung in einem Gebiet im Sinne des Abs. 2, 
aber außerhalb dieses Gebietes zurückgelegt wor-
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Abs. 2 außer halb dieses Gebietes eingetreten sind, 
wenn die Beschäftigung einer Unfallversicherung 
unterlegen ist. 

Per s ö n I ich erG e 1 tun g s b e re ich. 

§ 2. (1) Die Regel~ng nach § 1 gilt, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, für Personen 

a) die sich am 11. Juli .1953 im Gebiete der 
Republik österreich nicht nut vorüber­
gehend aufgehalten haben und an diesem 
Tag entweder österreichische Sta,ltsange­
hörige waren oder als Volksdeutsche (Per­
sonen deutscher Sprachzugehörigkeit, die 
staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist) anzusehe·n sind; 

b) die als Volksdeutsche im Sinne der lit. a 
anzusehen sind, wenn ihnen die Einreise 
nach österreich bis zum 11. Juli .1953 be­
willigt wurde und sie nachweislich ohne ihr 
Verschulden nicht in das Gebiet der Repu­
blik österreich einreisen konnten; 

c) die als österreichische Staatsangehörige bis 
zum 11. Juli 1953 nachweislich ohne ihr 
Verschulden ihren Wohnsitz nicht in das 
Gebiet der Republik österreich verlegen 
konnten; 

d) die als österreichische Staatsangehörige 
oder als Volksdeutsche im Sinne der .lit. a 
nach dem 11. Juli 1953 aus der Kriegs­
gefangenschaft oder . Zivilinternierung in 
die Republik österreich entlassen wurden. 

Eine nur vorübergehende Unterbrechung des 
Inlandsaufenthaltes bis zur Dauer von neun Mo­
naten hat außer Betracht zu bleiben. 

(2) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 1 sind Bestimmungen in zwischenstaatlichen 
übereinkommen der Republik österreich über 
die Behandlung als österreichischet: Staatsbürger 
nicht zu berücksichtigen. 
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S 0 n der b e s tim mungO e n für Per s o­
n e n, 0 die u n t e rod a s d e u t s c h - i t a­
lienische Abkommen über die 

wirtschaftliche Duorchführung 
der Ums i e d I u n g g e fall e n s i n d. 

§ 3. (1) Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 
gelten auch für österreichische Staatsangehörige 
und Volksdeutsche, die unter- das Abkommen 
vom 21. Oktober 1939 zwischen dem Deutschen 
Reich und Italien über die wirtschaftliche Durch­
führung der Umsiedlung von Volksdeutschen 
und deutschen Reichsangehörigen aus Italien in 
das Deutsche Reich gefallen sind, auch für Hin­
terbliebene nach solchen Personen, bezüglich der 
Ansprüche oder Anwartschaften aus der italieni­
schen Rentenversicherung und Unfallversiche­
rung nach dem Abkommen zur Regelung der 
Sozialversicherung dieser Personen vom 26. Fe­
bruar 1941, es sei denn, daß solche Ansprüche 
oder Anwartschaften gegenüber Trägern der ita­
lienischen Rentenversicherung oder Unfallver­
sicherung bestehen. 

(2) Abs. 1 findet auf die österreichischen Staats­
angehörigen und Volksdeutschen, die aus den 
in dem Abkommen vom 21. Oktober 1939 be­
zeichneten Gebieten stammen, entsprechend An­
wendung, wenn sie nur italienische Beschäfti­
gungszeiten und sonstige Zeiten nachweisen 
können. 

Ver sie her u n g s (L eis tun g s) zug e­
hör i g k e i t, Ver s ich e run g s (L e i­

s tun g s) z u s t ä n d i g k e i t. 

§ 4. (1) Es entspricht 

a) der österreichischen Pensions(Renten)ver­
sicherung der Angestellten die Rentenver­
sicherung des anderen Staates (§ 1 Abs. 2, 
§ 3) für die Fälle der Berufsunfähigkeit 
(Invalidität), des Alters oder des Todes, die 
im wesentlichen nur Angestellte erfaßte, 

b) der österreichischen knappschaftlichen Pen­
sions(Renten)versicherung die Rentenver­
sicherung des anderen Staates (§ 1 Abs. 2, 
§ 3) für die Fälle der Invalidität (Berufs­
unfähigkeit, Dienstunfähigkeit), des Alters 
oder des Todes, die im wesentlichen nur 
Beschäftigte im Bergbau erfaßte, 

c) der österreichischen Pensions(Renten)ver­
sicherung der Arbeiter die Rentenversiche­
rung des anderen Staates (§ 1 Abs. 2, § 3) 
für die Fälle der Invalidität, des Alters 
oder des Todes, die nicht unter lit. a und b 
fällt, 

d) der österreichischen Unfallversicherung die 
Versicherung des anderen Staates (§ 1 
Abs. 2, § 3) gegen Arbeitsunfälle (Berufs­
krankheiten). 

(2) Erfaßt eine Rentenversicherung des anderen 
Staates (§ 1 Abs. 2, § 3) für die Fälle der Inva­
lidität (Berufsunfähigkeit), des Alters oder des 
Todes gemeinsam Arbeiter und Angestellte, sieht 
sie jedoch für die Angestellten eine besondere 
Versicherungsgruppe vor, so entspridlt die Ver­
sicherung in dieser Gruppe der österreichischen 
Pensions(Renten)versicherung der Angestellten. 

o (3) Für die Feststellung der Versicherungs­
(Leistungs)zuständigkeit ist die maßgebende Be­
schäftigung, auf welcher die Versicherung in dem 
anderen Staate (§ 1 Abs. 2, § 3) beruht hat, zu 
berücksichtigen, als ob sie im Gebiete der Re­
publik österreich ausgeübt worden wäre. Dar­
über hinaus sind in der österreichischen Pensions­
(Renten)versicherung auch Zeiten nach § 6 Abs. 2 
und 3 sowie Zeiten, während derer ein Leistungs­
anspruch aus dem Versicherungsfall des Alters 
oder aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit aus der Rentenversicherung an­
derer Staaten (§ lAbs. 2, § 3) gegeben war, zu 
berücksichtigen. 

(4) Läßt sich die Versicherungs(Leistungs)zu­
ständigkeit nach Abs. 3 hinsichtlich der Art der 
maßgebenden Beschäftigung für einen bestimm­
ten Zeitraum nicht mehr feststellen, so werden 
die auf dieser Beschäftigung beruhenden Zeiten 
so berücksOichtigt, als ob sie auf einem Versiche­
rungsverhältnis beruht hätten, für das die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter zuständig 
gewesen wäre. 

ABSCHNITT 11. 

Pensionsversicherung. 

B e rück s ich t i gun g von Ren t e n a n­
s p rü eh e n. 

§ 5. (1) Ein Rentenanspruch im Sinne des Ab­
schnittes I ist in der österreichischen Pensions­
(Renten)versicherung zu berücksichtigen, wenn 
vor dem 1. Jänner 1947 die Rente aus der Ver­
sicherung in dem anderen Staate (§ 1 Abs. 2, § 3) 
zuerkannt war 

,a) auf Grund des Versicherungsfalles des Al­
ters oder des Todes, 

b) auf Grund eines Versicherungsfalles der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, in diesem 
Falle jedoch nur, wenn diese geminderte 
Arbeitsfähigkeit bis zur Einbringung des 
Antrages auf Feststellung der auf Grund 
dieses Leistungsanspruches aus der öster-

o reichischen Versicherung zu gewährenden 
Rente oder bis zu dem vor der Antrag­
steIlung eingetretenen Tod des Versicherten 
gedauert hat. 

(2) Ist ein Rentenanspruch nach Abs. 1 in der 
österreichischen Pensions(Renten)versicherung zu 
berücksichtigen, so gelten für die Feststellung der 
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Rente die allgemeinen und besonderen Voraus­
setzungen für die entsprechende Rente der öster­
reichischenPensions(Renten)versicherung als er­
füllt. Für die Bemessung der Rente sind auch 
Zeiten nach § 6 zu berücksichtigen, die bei der 
Bemessung der Rente des anderen Staates (§ 1 
Abs. 2, § 3) berücksichtigt worden sind, und 
zwar mindestens in dem Ausmaß, das der Be­
messung der Rente des anderen Staates (§ 1 
Abs. 2, § 3) zugrundegelegt war. Sind die bei 
der Bemessung der Rente des anderen Staates 
(§ 1 Abs. 2, § 3)' berücksichtigten Zeiten nicht 
feststellbar, so ist anzunehmen, daß der Bemes­
sung dies~r Rente Zeiten im Ausmaße der für 
die Rente in der österreichischen Pensions(Ren­
ten)versicherung erforderlichen Wartezeit zu­
grunde gelegt waren. 

Berücksichtigung von Zeiten als 
Ver s ich e run g s z e i t e n. 

§ 6. (1) Versicherungszeiten im Sinne des § 1· 
Abs. 1 lit. a und Abs. 3 sind vorbehaltlich der 
Bestimmung des Abs. 5 bei der Feststellung der 
Rente in der österreichischen Pensions(Renten)­
versicherung als Beitragszeiten im Sinne der je­
weiligen österreichischen Vorschriften zu über­
nehmen. In der Pensionsversicherung der Ar­
beiter gelten jedoch solche Versicherungszeiten, 
wenn sie vor' dem 1. Jänner 1939 erworben wor­
den sind, als Ersatzzeiten (Vordienstzeiten) nach 
Maßgabe der österreichischen Vorschriften. 

(2) Zeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b 
sind, soweit in Abs. 3 und 5 nichts anderes be­
stimmt wird, bei der Feststellung der Rente in 
der österreichischen Pensions(Renten)versiche­
rung nach den jeweiligen österreich ischen Vor­
schriften in der gleichen Weise zu berücksichtigen 
wie auf österreichischem Gebiete zurückgelegte 
Zeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b, für 
die nach den jeweils in Geltung gestandenen 
österreich ischen Vorschriften keine Pensions­
(Renten)versicherung bestanden hat. 

(3) Zeiten nach Abs. 2, für welche die Ver­
sicherungspflicht in der Rentenversicherung 'des 
anderen Staates (§ 1 Abs. 2, §. 3) nur aus dem 
Grunde nicht bestanden hat, weil durch eine 
dienstrechtliche Versorgungseinrichtung für die 
Versicherungsfälle der Invalidität (Berufsunfähig­
keit), des Alters und des Todes bereits vorgesorgt 
worden war, gelten bei der Feststellung der 
Rentenansprüche in der österreichischen Pen­
sions(Renten)versicherung als Zeiten im Sinne 
des Abs.1. 

(4) Zeiten nach Abs. 1 bis 3 sind in der öster­
reichischen Pensionsversicherung bei Anwendung 
der Vorschriften über die Aufnahme in ein pen­
sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis" unter 
Bedachtnahme auf die §§ 4 und 9 dieses Bun­
desgesetzes entsprechend gleichartiger auf öster-
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reichischem Gebiete zurückgelegter Versiche­
rungszeiten zu berücksichtigen; ist ein Überwei­
sungsbetrag zu leisten, so verlieren die nicht an­
gerechneten Zeiten jegliche Wirksamkeit. 

(5) Zeiten nach Abs. 1 bis 3 sind bei der Fest­
stellung der Rente oder des überweisungs­
betrages nicht zu berücksichtigen, soweit sie 
in einem pensions(renten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis' nach den am Tage des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes 'geltenden Anrech­
nungsbestimmungen beitrags frei für die Bemes­
sung eines Ruhe(Versorgungs)genusses angerech­
net oder bei der Bemessung eines Ruhe(Versor­
gungs)genusses von einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber berücksichtigt werden. 

Berücksichtigung von Zeiten als 
neu t r ale Z e i t e n. 

§ 7. (1) Bei der Feststellung der Anrechenbar­
keit von Versicherungszeiten in der österreichi­
schen Pensions(Renten)versicherung sind noch 
folgende Zeiten als neutrale Zeiten zu berücksich­
tigen, wenn sie nicht als Versicherungszeiten 
nach Maßgabe der jeweils geltenden Vorschriften 
oder sie nicht bereits nach § 6 zu berücksichtigen 
sind: 

a) Zeiten, die nach dem vollendeten 65. Le­
bensjahr des Versicherten, bei Frauen nach 
dem vollendeten 60. Lebensjahr liegen, 

b) Zeiten, während derer eine Invalidität (Be­
rufsunfähigkeit) oder ein Rentenanspruch 
aus der Unfallversicherung nach § 1 Abs. 1 
Z. 2 und Abs. 4 auf Grund einer Erwerbs­
fähigkeitseinbuße von mindestens 50 v. H. 
vorlag, 

c) Zeiten des Aufenthaltes außer halb des Ge­
bietes der Republik österreich, während 
welcher der Versicherte durch behördliche 
Anordnung von der Aufnahme eines 
Beschäftigungsverhältnisses ausgeschlossen 
war, 

d) nach dem 31. Dezember 1938 zurückgelegte 
Zeiten einer Beschäftigung als Dienstneh­
mer in einem im § 1 Abs. 2 und § 3 be­
zeichnet.!:!n Gebiete, für die nach den V or­
s·chriften des in Betracht kommenden 
Staates in der Rentenversicherung keine 
Pflichtversicherung bestanden hat, aber bei 
Zurücklegung im Gebiete der Republik 
österreich nach den jeweiligen österreichi­
schen Vorschriften eine Pflichtversicherung 
in der Pensions(Renten)versicherung be­
standen hätte. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn die Zeiten 
in der Zeit vom 1. Jänner 1947 bis zum Tage 
der Kundmachung des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes zurückgelegt worden sind. 

2 
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So nd e r r e ge'l u ng für die Be m e s­
s u n g der Ren te n, auf w e 1 c h e die 
Bestimmungen des Vierten Teiles 
cl e s A 11 g c m ein e n S 0 z i a I ver s ich e­
rungsgesetzes nicht anzuwenden 

s' in d. 

§ 8. (1) Bei der Bemessung der Renten, auf 
welche die <Bestimmungen des Vierten Teiles des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht 
anzuwenden sind, gilt als jährlicher Steigerungs­
betrag . 

a) bei der Invalidenrente für jede anrechen­
bare Woche bei Männern 40 g, bei Frauen 
25 g; 

b) für das Ruhegeld bei Männern 2"70 S, bei 
Frauen 1'90 S für jeden anrechenbaren 
Monat; 

c) für die Knappschaftsvollrente bei Männern 
4'60 S, bei Frauen 3 S für jeden anrechen­
baren Monat; 

d) für die Knappschaftsrente bei Männern 
2'90 S und bei Frauen 1'90 S für jeden an­
rechenbaren Monat. 

Die Sätze der Steigerungs beträge erhöhen sich 
für anrechenbare Wochen über 1560 Wochen und 
für .anrechenbare Monate über 360 Monate um 
50 v. H. 

(2) In der Rentenversicherung der Angestellten 
stehen bei Renten nach Abs. 1 für die Bemessung 
des Grundbetragesdie den Anspruch auf einen 
Steigerungsbetrag begründenden Versicherungs­
zeiten im Sinne des §6 aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1939 den im gleichen Zeitraum in der 
österreichischen Angestelltenversicherung erwor­
benen Beitragszeiten gleich. Hiebei gilt bei Män­
nern der Betrag von 200 S, bei Frauen der Betrag 
von 150 S als Beitragsgrundlage. 

(:~) Auf die Leistungsteile nach Abs. 1 und 2 
sind die Rechtsvors'chriften über die Anderung 
der Höhe von österreichischen Renten ent­
sprechend anzuwenden. 

San der r e gel u n g für die B e m e s­
s u n g der Ren t e n, auf w eie h e die 
Bestimmungen d.es Vierten Teiles 
cl e s A 11 g e m ei n e n S 0 z i a 1 ver s ich c­
run g s.g e set z es' .a n z u we n cl e n s i.n d. 

§ 9. (1) Bei der Bemessung von Renten, auf 
welche die Bestimmungen des Vierten Teiles des 
Allgemeinen' Sozialversicherungsgesetzes anzu­
wenden sind, gelten für Zeiten, die nach § 6 
dieses Bundesgesetzes Zu übernehmen oder zu be­
rücksichtigen sind, die nachstehenden Beitrags­
grundlagen: 

1. in der Pensionsversicherung der Arbei'termit 
Ausnahme der Zeiten freiwilliger Versicherung 
a) für gelernte Facharbeiter in Industrie und 

Handwerk .......... 1410 S monatlich; 

b) für Arbeiter in der Landwirtschaft 
720 S monatlich; 

c) für sonstige Arbeiter ·einschließlich der 
Arbeiter in der Forstwirtschaft 

1020 S monatlich; 
d) für Hausgehilfen 390 S monatlich; 

e) für Hausbesorger 180 S monatlich; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestellten 
mit Ausnahme der Zeiten freiwilliger Versiche­
rung 

a) für Angestellte mit einfacher oder schema­
tischer Tätigkeit, für die eine besondere 
Berufsausbildung nicht erforderlich ist 
(Hilfs:kräfte) ... :..... 1200 S monatlich; 

b) für Angestellte mit einer Tätigkeit, die 
F<lchkenntnis'se und Erfahrungen voraus­
setzt, wie sie in der Regel durch mehr­
jährige einschlägige Tätigkeit oder durch 
eine abgeschlossene Berufsausbildung er-
worben werden ...... 1560 S monatlich; 

,c) für Angestellte mit schwieriger und selb­
ständiger Tätig,keit, die umfangreiche 
Kenntnisse und mehrjährige praktische Er­
fahrungen, ferner gutes' theoretisches Wis-
sen erfordert ......... 1800 S monatlich; 

Soweit eine angesrelltenversicherungspflichtige 
Tätigkeit ausgeübt worden ist, gehören ins­
besondere 

zu Gruppe a): Lohnrechner, einfache Steno­
typisten, Hilfszeichner und 
Pauser; 

zu Gruppe b): Buchhalter, Rechnungsprüfer, 
fremdsprachliche Stenotypi­
sten, Expedienten, Werkstatt­
techniker, technis'che Reviso­
ren, Zeichner, Werkmeister, 
Platzmeister, Lagermeister; 

zu Gruppe c): fremdsprachliche Korrespon­
denten (mehrsprachig), Grup­
penführer, erste Einkäufer, 
Konstrukteure und Werk­
stattingenieure; 

3. in der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
mit Ausnahme der Zeiten freiwilliger Versiche­
rung 
a) für Vollhauer ........ '1740 S monatlich; 

b) für sonstige Arbeiter unter Tage 
1560 S monatlich; 

c) für männliche Arbeiter über Tage 
1440 S monatlich; 

d) für wesentlich bergmännisch tätige Ange-
stellte ............... 1800 S monatlich; 

e) für sonstige Dienstnehmer gelten Z. 1 und 2 
entsprechend; 

4. in allen Zweigen der Pens.ionsversicherung für 
Zeiten freiwilliger Versicherung 

210 S monatlich. 
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(2) Sind nau~ § 6 Zeiten zu übernehmen oder 
zu berücksichtigen, für welche im Abs. 1 ver­
~chiedene Beitragsgrundlagen festgesetzt sind, so 
ist für diese Zeiten bei der Ermittlung der Be­
messungsgrundlage die Beitragsgrundlage anzu­
setzen, welche für die innerhalb der Bemessungs­
zeit nach der angeführten 13estimmung über­
wiegende Zeit gilt. 

(3) Für die Bemessungsgrundlage nach Voll­
endung des 45. Lebensjahres sind Zeiten im Sinne 
des § 6 nicht zu berücksichtigen. 

Zusammentreffen von Z'eiten. 

§ 10. Fallen nach § 6 zu übernehmende bezie­
hungsweise zu berücksichtigende Zeiten mit Ver­
sicherungszeiten der österreichischen Pensions­
(Renten)versicherung zusammen, so sind nur die 
Zeiten zu berücksichtigen, die in der österreichi­
schen 'Versicherung erworb'en worden sind. 

Be s 0 n der e Le ist u n g s a 'n s p r ü c h e. 

§ 11. Für ·den Leistungszuschlag und das Berg­
mannstreuegeld der österreichischen knappschaft­
lichen Pensions(Renten)versicherung sind Zeiten 
im Sinne des § 6 nicht zu berücksichtigen. 

Z w i sc he n s t a a t! ich e Ver 'e i n b ~ ru ,n-
gen. 

§ 12. Die in der österreichischen Pensions(Ren­
ten)versicherung nadl diesem Abschnitt berück­
sichtigten Rentenansprüche und Zeiten in an­
deren Staaten (§ 1 Abs. 2, § 3) gelten als solche 
der österreichischen Pensions(Rentel1l}versicherung 
auch für zwismenstaatlime Vereinbarungen der 
Republik österreich, soweit solche Vereinbarun­
gen sozialversicherungsrechtlich'e Bestimmungen 
enthalten und .in den Vereinbarungen nichts ,an­
deres bestimmt ist. 

ABSCHNITT III. 

Unfallversicherung. 

An wen ,d u.n g von ö s t e r I' eich i s c h e n 
R e c h t s vor s c h r i f t e n. 

§ 13. (1) Auf die Feststellung von Leistungs­
ansprüchen aus Arbeitsunfällen (Berufskrank­
heiten) im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 4 
finden die jeweils in Geltung gestandenenöster­
reichischen Vorschriften mit Ausnahme der Vor­
schriften über die Gewährung von Zuschlägen 
zu Leistungen der Unfallversicherung sowie der 
§§ 4 und SAbs. 2 der Verordnung vorp9. No­
yember J 944 (Deutsches Reichsgesetzblatt I 
S. 324) und der zur Durchführung und Ergän­
zung erlassenen Vorschriften entsprechend An­
wendung. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Arbeitsunfälle (Berufs­
krankheiten) im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 2 
und Abs. 4" die -einen Entschädigu?gsanspruch 
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nach den kweiligen Vorschriften der österreichi­
schen Unfallversicherung begründen würden, 
wenn sie im Gebiete der Republik österreich ent­
stauden wären. 

S 0 n der r e gel u n g ü be r die J a h i- e s­
a r bei t s ver die n s te. 

§ 14.(i) Als J.ahresarbeitsverdienste gelten, so­
fern nach der Art der Beschäftigung im Zeit­
punkte des Unfalles der Versicherte 

a) zur Pensions(Renten)versicherung der Ar­
beiter zugehörig gewesen wäre, 12.720 S, 
bei Frauen 8268 S; 

b) Zur Pensions(Renten)versicherung der An­
gestellten zugehörig gewesen wäre, 19.080 S, 
bei Frauen 12.7205 oder 

c) zur knappschaftlichen Pensions(Renren)­
versicherung zugehörig gewesen wäre, 
15.900 S, bei Frauen 10.812 S. 

(2) Bei selbständiger Erwerbstätigkeit in der 
Landwirtschaft oder in der Forstwirtschaft im 
Zeitpunkte des Unfalles gelten als Jahresarbeits­
verdienst 7200 5, bei sonstiger selbständiger Er­
werbstätigkeit in diesem Zeitpunkte 9000 S. 

Zw i sc h e n s t a at I ich e Ver ein ba ru n­
gen. 

§ 15. Die in der österreichischen Unfallversiche­
rung nach diesem Abschnitt berücksichtigten 
Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) in anderen 
Staaten (§ 1 Abs. 2; § 3) sowie die Leistungs­
ansprüche aus solchen Unfällen gelten als solche 
der österreichischen Unfallversicherung auch für 
zwischenstaatliche Vereinbarungen der Republik 
österreich, soweit solche Vereinbarungen sozial­
versicherungsrechtliche Best.immungen enthalten 
und in den Vereinbarung·en nichts anderes be­
stimmt ist. 

ABSCHNITT IV. 

Sonstige Bestimmungen. 

A n r e c h 11 U n g von Lei s tun ge n. 

§ 16. (1) Leistungen, die von einem Träger der 
Sozialversicherung oder einer anderen Stelle 
außerhalb des Gebietes der Republ.ik österreich 
gewährt werden, sind auf Leistungen nach 
Teil III des Zweiten, Abkommens zwischen der 
Republik Osterreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über Sozialversicherung, BGBL 
Nr. 250/1954, und nam diesem Bundesgesetz an­
zurechnen, vorausgesetzt, daß ,es sich um den­
selben Versicherungsfall handelt. Die angerech­
neten Leistungen sind bei der Anwendung der 
Ruhensvorschriften der österreichischen Pensions-

. (Renten)versicherung außer Betracht zu lassen. 
Der Anspruchsberechtigte hat dem Versiche­
rungsträger die Gewä'hrung der Leistung' zu 
melden. 
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(2) Bei Anwendung der B~timm~ngen des 
Abs. 1 ,darf die Leistung nicht geringer als die 
Leistung ~ein, die sich ohne Berücksichtigung der 
Bestimmungen nach Teil III des im Abs.-l an­
geführten Abkommens und nach diesem Bundes­
gesetz ergeben würde. 

(3) Vorschüsse und vorläufige Leistungen, die 
für Leistungen nach Teil III des Zweiten Ab­
kommens zwischen .der Republik österreich und 
der Bundesrepublik Deutschla.nd über Sozialver­
sicherung, BGBl. Nr. 250/1954, oder nach dies,em 
Bundesgesetz gewährt wurden, sind ,auf diese 
Leistungen anzurechnen. 

Nachversicherung und Leistung 
von überweisungsbeträgen für 

pensionsversicherungsfreie 
Die n s t ver h ä 1 t n iss, e bei r e ich s-

deutschen Dienststellen. 

§ 17. Die Vorschriften des Allgemeinen Sozial­
versicher.ungsg,esetzes über die Nachversicherung 
und Leistung von überweisungs beträgen für 
pensionsversicherungsfreie Dienstv,erhältnisse bei 
reichsdeutschen Dienststellen sind vom 1. Jänner 
1953 an in Fällen anzuwenden, in denen bei 
Bestand der, Versicherungspflicht die Ansprüche 
und Anwarts·chaften aus dem sonst versiche-

, rungsfreien Dienstverhältnis von Versicherungs­
trägern in der Bundesrepublik Deutschland -nach 
den Bestimmungen des Ersten Abkommenszwi­
schen der R,epublik österreich und der Bundes~ 
republik Deutschland über Sozialversicherung, 
BGBl. Nr. 8/1953, zu übernehmen wären. 

Vorschüsse auf Rentenansprüche 
aus einerRentenversicherung und 
auf Leistungsansprüche aus einer 

U n fall ver s ich e run g. 

§ 18.(1) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Finanzen Vorschüsse auf Ren­
tenansprüche aus einer Rentenversicherung und 
auf Leistungansprücheaus einer U nfallversiche­
rung im Ausland an österreichis·che Staatsbürger 
in Fällen einer. besonderen sozialen Berücksichti­
gui1gswürdigkeit gewähren, wenn der Berechtigte 
im Falle seines Wohnortes im Gebiete des be­
treffenden Staates Anspruch auf ,eine solche Lei­
stung 4ätte, die Leistung aber mit Rücksicht auf 
den in der Republik österreich befindlichen 
Wohnort des Berechtigten nicht gewä:hrt wird 
und sich aus der Anwendung dieses Bundes­
gesetzes kein Leistungsanspruch ergibt. 

(2) Vorschüsse na·ch Abs. 1 sind höchstens bis 
zum Ausmaß der Leistungen zu gewähren, das 
sich im Falle des Zutreffens sämtlicher ,Voraus­
setzungen bei Anwendung dieses Bundesgesetzes 
ergeben würde. Die Empfänger von solchem Vor­
schüssen auf Rentenansprüche aus einer Renten-

versicherung im Ausland unterlieg,e,n den Be­
stimmungen über die Krankenversicherung der 
Rentner. 

ABSCHNITT V. 

übergangs- und Schluß bestimmungen. 

Lei s tun gen n ach Te i 1 IIId e s Z w e i­
t e nAh kom m e ns z w i s c h end e r R e­
pub 1 i k ö s t e r re ich und der B u n­
desrepublik Deutschland über 

S üZ i a Iv e r s ich e run ,go 

§ 19. Für die Dauer der Geltung des TeHes III 
des Zweiten Abkommens zwisch·en der Republik 
österreich und der Bu-ndesrepublik Deutschland 
über Sozialversicherung, BGBl. Nr. 250/1954, gel­
ten die Leistungen nach den §§ 1 bis 15 dieses 
Bundesgesetzes entsprechend als Leistungen naCh 
Teil III des Abkommens. Ergibt sich aus der An­
wendung diese'r Bestimmungen ein geringerer 
Anspr.uch als nach Teil III des angeführten Ab­
kommens, so hat dem Berechtigten der Anspruch 
nach dem Abkommen zu verbleiben. 

Lei s tun gen n ach T eil III des Z w e i­
t e n A b kom m e n sz w i ·S c he n d er R e­
pub 1 i k ö s te r r e ich u -n cl der B u n­
de s r e pub 1 i k D e u t s chi 'a n d ü her 
Sozialversicherung für ,die Zeit 

vor dem 1. J ä n n e r 1960. ' 

§ 20. Bei Leistungen, die für einen vor In­
krafttreten dieses Gesetzes gelegenen Zeitraum 
von 'den Trägern der Pensionsversicherung und 
der Vnfallversich'erung tatsächlich erbracht wor­
den sind, hat es, soweit es si,ch um Leistungen 
nach Teil III des Zweiten Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über Sozialversicherung, BGBl. 
Nr. 250/1954, handelt, ,bei diesen Leistungen zu 
verbleiben. 

B und e s bei t rag. 

§ 21. Die nach den V orschrift·en ,dieses -Bundes­
gesetzes von den Trägern der Pensionsversiche­
rung ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes er­
brachten Leistungen (Vorschüsse) eins,chließlich 
der überweisungsbeträge gehören, auch soweit 
sie über die Leistungen nach Teil III des im§ 19 
a:ngeführten Abkommens 'hinausgehen, für den 
Beitrag des Bundes zum Rentenaufwand. 

Ge wäh r ung, 
hungsweis,e 
Leistungen 

Fes t s tell ru ill g bez i e-
Neufeststellung von 
n ach die sem B und e s­

ge set z. 

§ 22. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes gelten auch für Versicherungsfälle, die 
vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind. 

(2) Leistungen, die am Tage. der Kundmachung 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits 
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beantragt, jedoch noch nicht festgestellt sind, sind 
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes von dem Zeit­
punkt an, in dem :die Voraussetz.!lngoo erfüllt 
sind, frühestens vom Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes an, zu gew1ihl'en. Leistungen, die am 
Tage der Kundmachung des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits festgestellt sind, sind nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes auf Antrag neu 
festzustellen; sie können auch von Amts wegen 
neu festgestellt werden. Wird der Antrag binnen 
einem Jahr nach der Kundmachung des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes gestellt, so ist die 
Leistung ab dem Tag, an dem die Voraus­
setzungen erfüllt sind, frühestens ab Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes, zu gewähren. Wird 
der Antrag erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, 
so ist die Leistung mit Wirksamkeit von dem 
de.r AntragsteIlung folgenden Monatsersten neu 
festzusteHen. Im Falle der Neufeststellung von 
Amtswegen gilt der Tag, an dem der Versiche­
rungsträger die Verständigung über die Ein­
leitung des Verfahrens an den Beteiligten ab­
fertigt, als Ta<g der AntragsteUung. 

(3) Leistungen, die am Tage der Kundmachung 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch 
nicht beantragt sind, sind auf Antrag nach Maß­
gabe dieses Bundesgesetzes festzustellen. Sind die 
Voraussetzungen für den Leistungsanspruch schon 
am Tage ,der Kundmachung erfüllt, so werden 
die Leistungen, wenn sie hinnen einem Jahr 
nach der Kundmachung beantragt werden, ab 
dem Zeitpunkt der' Erfüllung der Voraus­
setzungen, frühestens vom 1. Jänner 1960 an, 
gewährt, es sei ,denn, daß der Anspruch auf die 
Leistung schon nach den bisherigen Bestim­
mungen gegeben gewesen wäre, jc;,doch ein An­
trag bisher nicht gestellt wurde oder nicht mit 
Erfolg gestellt werden konnte, weil die Antrags­
frist nach Art. 7 beziehungsweise 10 des im 
§ 19 bezeichneten Abkommens versäumt wurde. 
In diesem Falle gebührt die Leistung erst von 
dem Monatsersten nach Antragstellung. 

7 

(4) Inden Fällen der Abs. 2 und 3 steht die 
Rechtskraft früherer Entscheidungen nicht en<t­
gegen. 

(5) Bei der Durchfü:hrung der Abs. 1 bis 4 
kann der Ablauf von Verjährungs- oder Aus­
schlußfristen nicht geltend gemacht werden, 
wenn die erfol'derlichen Anträge innerhalb einer 
Frist von einem Jahre nach dem Tage der Kund­
m~chung des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
gestellt weroen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten 
in der Unfallversicherung nur für Renten. 

Wir k ~ a m k e i t s beg i n n. 

§ 23. (1) Dies·es Bundesgesetz tritt in Kraft, 
sobald über die Bedeckung des Aufwandes, den 
dieses Bundesgesetz verursachen wil"d, zwischen 
der Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland eine Vereinbarung getroffen ist. 

(2) Der Zeitpunkt, in dem dieses Bundesge­
setz gemäß Abs. 1 in Kraft tritt, ist von der 
Bundesregierung im Bundesgesetzblatt kundzu­
machen. 

(3) Die Bestimmung des § 6 Abs. 4 dieses 
Bundesgesetzes find,et bei Aufna,hme in ein 
pensions(renten)versicherungsfr,eies Dienstver­
hältnis in der Zeit nach dem 31. März 1952 und 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes mit 
der Maßgabe Anwendung, daß der Antrag auf 
Leistungen des überweisungs betrages binnen 
18 Monaten nach ,dem Inkrafttreten dieses BU11l­
des gesetzes zu stellen 1st. 

Voll zug des B und e s g e set z e s. 

§ 24. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes ist hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 1 
bis 17, 19, 20, 22 und 23 das Bundesininisterium 
für soziale Verwaltung, hinsichtlich der Bestim­
mungen der §§ 18 und 21 das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

1. Der vorliegende Entwurf eines Bundes- i Hinsichtlich der Anwendung des Renten­
gesetzes über die Regelung von Leistungs-I' bemessungsgesetzes erging im Einvernehmen mit 
ansprüchen und Anwartschaften in der Pensions- dem Bundesministerium für Finanzen und 'dem 
(Renten)versicherung und Unfallversicherung Bundesminister für Arbeit in 'Bonn im Sinne des 

,auf Grund von Beschäftigungen im Ausland Art. 19 des Zweiten Abkommens und Art. 33 
(Auslandsrenten-übernahmegesetz-ARÜG.) eilt- Abs. 1 des Ersten Abkommens, BGBl. Nr. 8/1953, 
hält eine Regelung, welche zusätzlich zur Rege- I in Verbindung mit Art. '20 des Zweiten Abkom­
lung des Teiles 111 des, Zweiten Abkommens i mens an die beteiligten Träger der Unfall­
zwischen der Republik österreich und der Bun- versicherung und der Rentenversicherungen der 
desrepublik 'Deutschland über Sozialversiche- Erlaß des Bundesministeriums für soziale Ver­
rung vom 11. Juli 1953, BGBl. Nr. 250/1954, waltung vom 28. Juli 1955, Z1. II:-I01.582-Z/55, 
hinzutritt. Die Notwendigkeit einer solchen I in dem die entsprechende Durchführung des Ge­
innerstaatlichen Regelung ergibt sich daraus, setzes im Zusammenhang mit den einschlägigen 
daßeinerselts das Abkommen auf emer Bestimmungen des Zweiten Abkommens vorläu­
Re c h t si a ge amT a g e der U n t er- flg bis zu einer zwischenstaatlichen Regelung 
z ei c hn u n g, das ist der 11. J u li 1953 be- geregelt wird. Die Versicherungsträger sind nach 
ruht, anderseits von den betroffenen Personen- diesem Erlaß vorgegangen. -
k~eisen in österreich F 0 r der u n ~ e n auf Hinsichtlich der Gewährung einer Sonder­
eIne Verbesserung der Bestlmmun- zahlung für das Jahr 1955 wurde ebenfalls vom 
gen des Teiles III des Abkommens gestellt Bundesministerium für soziale Verwaltung, das 
werden. Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

An gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der 
Leistungen der Pensionsversicherung beziehungs­
weise der Unfallversidlerung ergingen nach dem 
11. Juli 1953 das Rentenbemessungsgesetz, 
BGB1. Nr. 151/1954, das Bundesgesetz über die 
Erhöhung der Beiträge zur Invalidenversiche­
rung und zur Angestelltenversicherung und die 
Gewährung einer Sonderzahlung für das Jahr 
1955, BGB1. Nr. 137/1955, das Bundesgesetz 
über die Gewährung einer außerordentlichen 
Sonderzahlung zu nach bundesgesetzlichen Vor­
schriften gewährten Renten, BGB!. Nr. 270/1955, 
ferner das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGB!. Nr. 189/1955, mit der Novelle ,BGB!. 
Nr. 266/1956, der 2. Novelle, BGB1. Nr. -171) 
1957, der 3. Novelle, BGB1. Nr. 294/1957, und 
der 4. Novelle, BGB1. Nr. 293/1958, die Ver­
ordnung über die Abfind)lngvon VGrsehrten­
renten aus der Unfallversicherung, BGB!. 
Nr. 37/1956, und die Verordnung über die 
Festsetzung des Zeitpunktes für die, A~szahlung 

"der erhöht~n, Altrenten aus der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter; BGBl. Nr. 247/1957, die 
5, Novelle zum ASVG., BGBL Nr. 290/1959, 
und die 7. Novelle BGBl. Nr., 168/1960. 

Finanzen und dem Bundesminister für Arbeit 
gepflogen. Da' die zustimmende Erklärung des 
Bundesministers für Arbeit erst im Oktober 
1957 einlangte, wurde von ,der Hinausgabe eines 
Erlasses an die Versicherungsträger Abstand ge­
nommen. Die Gewährung der Sonderzahlung 
wurde von den beteiligten Versicherungsträgern 
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 d-es Zweiten Abkom­
mens durchgeführt. Das gleiche gilt für die Ge­
währung der außerordentlichen Sonderzahlung. 

Hinsichtlich der Gewährung der Sonderzah­
lung nach § 105 ASVG. ergil;}g der Erlaß des 
Bundesministerillms ,für s.o,ziale, Yerwal~ullg an 
die beteiligten Träger ,der Unfallversicherung 
und der Pensionsversicherung vom 2 .. O~tober 
1956, Z1. 1I-123.245-Z/56, im Ein>:ern,elJ,rp.en mit 
dem BUi).desministerium für Finanzen. Eine Be­
teiligung des Bundesminist~rs für Arbeit erfolgte 
mit Rücksicht avf die iI). Aussicht geno~mene 
Revision des Zweite,n Abkommens Ificht mehr. 
Die Versicherungsträger ~ind na~ diesem ;~rlaß 
vorgegangen. . 
, Hinsichrlichder Gewährung des HiHslosen­
zuschusses nach §§ 206, 26'3 ASVG. und der 
Waisenr,ente nacll§ 522, Abs. '6 ASVG. erging 
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der Erlaß des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 24. April 1956, Z1. II-95.418-Z/ 
56, an den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen.- Eine Be­
teiligung des Bundesministers für Arbeit erfolgte 
nicht. Die Versicherungsträger gehen im Sinne 
dieses Erlasses vor. 

Die Anwendung der leistungsrechtlichen Vor­
schriften der N,ovelle zum ASVG. der 3., 4. und 
7. Novelle zum ASVG. auf die Altrenten im 
Rahmen des Teiles III des Zweiten Abkommens 
erscheint im Sinne des Art. 6 Abs. 1 des Zweiten 
Abkommens vertretbar. In diesem Sinne sind 
auch die meisten Versicherungsträger vorge­
gangen. Das gleiche gilt hinsichtlich der leistungs­
rechtlichen Vorschriften der 2. Novelle zum 
ASVG. (Sonderzahlung in der Unfallversiche­
rung). Ebenso scheint auch die Anwendung der 
sonstigen für Altrenten in Betracht kommenden 
Vorschriften des ASVG. (zum Beispiel Ruhen 
von Leistungen) im Rahmen des Teiles III des 
Zweiten Abkommens vertretbar. 

Im Sinne deS Art. 6 Abs. 1 des Zweiten Ab­
kommens kann auch die Anwendung der Ver­
ordnung über die Abfindung von Versehrten­
renten aus der - Unfallversicherung auf die 
Leistungen nach Teil III des Zweiten Abkom­
mens vertreten werden. 

Keine Anwendung können jedoch mit Rück­
sicht auf Art. 14 des Zweiten Abkommens die 
Vorschriften des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes über die Bemessung der Leistungen 
der Pensionsversicherung nach dem Vierten Teil 
des Gesetzes auf die Leistungen nach Teil III des 
Abkommens finden. 

Gelegentlich der Verabschiedung der Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz im 
Jahre 1956 haben die beiden gesetzgebenden 
Körperschaften folgende gleichlautende Entschlie­
ßung gefaßt: 

"Der Nationalrat/Bundesrat ist der Meinung, 
daß die sich nach dem Zweiten Abkommen zwi­
schen der Republik österreich und der Bundes­
republik 'Deutschland über Sozialversicherung 
ergebende~Renten in keinem Verhältnis zu den 
österreichischen Renten stehen. Auch andere Be­
stimmungen des Abkommens bedürfen dringend 
einer innerösterreichischen Ergänzung. Der 
Nationalra:tlBundesrat ersucht daher das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung dafür zu 
sorgen, daß die -angestrebte innerösterreichische 
Ergänzung des genannten Abkommens bal<i ver­
wirklicht wird und die sich ergebenden Renten­
angleichungen ab 1. Jänner 1957 erfolgen." 

Bei den itn Juli 1958 stattgefundenen Ver­
handlungen zwischen einer österreichischen Dele­
gation und einer Delegation der Bundesrepublik 
Deutschland wurde unter anderem auch die 
Frage der Abänderung des Teiles III angeschnit-

ten. Es wurde von beiden Delegationen die Mei­
nung vertreten, daß es zweckmäßiger wäre, 
wenn der gegenständliche Rechtskomplex von 
beiden Staaten auf der innerstaatlichen Gesetzes­
ebene geregelt werde, so daß Teil III des 
Zweiten Abkommens aufgehoben werden 
könnte, wobei die finanzielle Beteiligung der 
Bundesrepublik Deutschland in einer Sonderver­
einbarung festzulegen wäre. Der gegenständ­
liche Gesetzesentwurf soll eine solche innerstaat­
liche Regelung darstellen. Auf deutscher Seite ist 
die Regelung bereits durch das Fremdrenten­
und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetz getrof­
fen worden. 

Der Entwurf enthält gegenüber den Bestim­
mungen des Teiles III des Zweiten Abkommens 
insbesondere folgende Regelungen: 

a) Einbeziehung der Gebiete von Albanien 
und der UniOn der Sozialistischen Sowjet­
republiken sowie der Südtiroler und 
Kanaltaler Umsiedler; 

b) Anpassung der Bestimmungen über das Er­
fordernis des Stichtages (11. Juli 1953) nach 
Art. 4 Abs. 1 des Zweiten Abkommens an 
,die Regelung im § 62 Abs. 6 GSPVG. be-

, ziehungsweise im § 60 Abs. 6 LZVG.; 
c) Berücksichtigung fremdstaatlicher Lei-

stungsansprüche und Versicherungszeiten 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1947; 

d) Berücksichtigung von Zeiten einer 13eschäf­
tigung und sonstiger Zeiten vor dem 
1. Jänner 1947 in fremdstaatlichen Ge­
bieten; 

e) Berücksichtigung von fremdstaatlichen 
Dienstzeiten vor dem 1. Jänner 1947, so­
fern das Dienstverhältnis auf Grund einer 

. dienstrechtlichen V ersorgungseinrich tung 
nicht einer fremd staatlichen Versicherung 
unterlegen ist; 

f}Berücksichtigung von Zeiten eines aus­
ländischen Militärdienstes, entsprechender 
Zeiten eines Kriegsdienstes,· einer Kriegs­
gefangenschaft u. dg!. vor dem 1. Jänner 
1947; 

g) Anwendung der österreichischen Rechts­
vorschriften über die Aufnahme in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhält­
nis bei ausländischen Zeiten; 

h) zeitliche Ausdehnung der im Art. 13 
Abs. 3 des Zweiten Abkommens ange­
führten neutralen Zeiten und Berücksichti­
gung derartiger Zeiten als neutrale Monate 
nach dem ASVG.; 

i) Anwendung der Leistungshundertsätze der 
Pensionsversicherung des Allgemeinen 50-
zialversicherungsgesetzes und . Festsetzung 
von Beitragsgrundlagen bei Feststellung 
von Leistungsansprüchen auf Grund von 
ausländischen Zeiten; 
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j) Gewährung des Grundbetrages der vor 
dem 1. Jänner.' 1939 bestandenen öster­
reichischen Angestelltenversicherung auf 
Grund ausländischer Versicherungszeiten; 

k) Berücksichtigung von Arbeitsunfällen (Be­
rufskrankheiten) in fremdstaatlichen Un­

. fallversicherungen, . die vor' dem 1. Jänner 
1947 eingetreten sind; 

I) Anwendung der jeweils in Geltung gestan­
denen österreichischen Vorschriften auf 
Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) m 
fremdstaatlichen Unfallversicherungen; 

m) Festsetzung von durchschnittlichen Jahres­
arbeitsverdiensten in der Unfallversiche­
rung bei Arbeitsunfällen (Berufskrank­
heiten) in ausländischen Unfallversiche­
rungen; 

n) Nachversicherung und Leistung von über­
weisungs beträgen für pensionsversiche­
rungsfreie Dienstverhältnisse bei reichs­
deutscheri Dienststellen; 

0) Beseitigung der Fristen nach Art. 7 und 10 
des Zweiten Abkommens. 

Zu einzelnen über die angeführten Ver­
besserungen noch hin aus geh end e n For­
derungen der betroffenen Personenkreise wird 
folgendes bemerkt: 

1. E r h ö h u n g der S te i g er u n g s b e­
t r ä ge de s Art. 14 des Z w e i te n A b­
kom m e n s. 

Zu den Steigerungsbeträgen des Art. 14 wurde 
in den Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage des Zweiten Abkommens (147 der 
Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates VII. GP.) festgestellt, daß. die 
Steigerungsbeträge unter Heranziehung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen der öster­
reichischen Rentenversicherungen aus den Jahren 
1937 bis 1944 derart errechnet wurden, daß sich 
die durchschnittliche Rentenleistung an die 
durchschnittliche österreichische Rentenleistung 
anpaßt. Die so errechneten Steigerungsbeträge 
e r h ö h t e n sich durch die einschlägigen inner­
staatlichen Vorschriften im Rahmen des Sozial­
versicherungs-Anpassungsgesetzes 1951, BGBl. 
Nr. 189, des Rentenbemessungsgesetzes' und der 
Novellen zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz. Eine zusätzliche Erhöhung sieht ferner 
Art. 14 Abs. 2 des Zweiten Abkommens bei Be­
rücksichtigung freindstaatlicher Versicherungs­
zeiten über 360 Monate vor. Nunmehr wir,d 
durch die Bestimmung des § 8 Abs. 2 des E.nt­
wurfes auch noch der Grundbetrag der österrei­
chisChen Angestelhenversi,cherung vor' dem 
1. Jänner 1939 bei Vorliegen ausländischer Ver­
sicherungszeiten gewährt. 
.. Unter Berücksichtigung aller dieser Erhöhun­

gen sind die gegenständlichen Leistungen weitest­
gehend an das innerstaatliche Leistungsniveau 
angepaßt. 
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2. Be r ü c k s ich ti gun g v ~ n fr e m d­
s t a a t I ich e n Z usa t z ver s ich e r u n­
gen, s tat u t a r i s c her M e h r- und Z u­
s atz ver s ich e run gen. 

Die volle Berücksichtigung dieser Forderung 
würde über das innerstaatliche Leistungsniveau 
hinausgehen. 

3. B e r ü c k s ich t i gun g von g 1 e i c h­
z ei ti ger w 0 rb e ne n ö s te r re ich i­
schen Versicherungszeiten und 
Ver sie her u n g s z e i t e n bei m P e n­
sionsinstitut der tschechoslowa­
kischen Zuckerindustrie bezie­
hungsweise beim jugoslawischen 
Pensions institut derBeamten und 
Die n erd e r Tri f a i 1 e r K 0 h 1 e n­
wer k s g e seIl s c h a f t. 

Die zweifache Berücksichtigung ist durch 
Art. 13 Abs. 1 des Zweiten Abkommens aus­
geschlossen. Dies entspricht dem Grundsatz des 
§ 231 ASVG., wonach von Versicherungszeitert, 
die sich zeitlich decken, nur eine zu zählen ist .. 
Es muß deshalb den mit der Tschechoslowakei 
und mit Jugoslawien eingeleiteten zwischen­
staatlichen Verhandlungen vorbehalten bleiben, 
inwieweit eine Berücksichtigung solcher fremd­
staatlicher Versicherungszeiten seitens der be­
teiligten Staaten erfolgen kann. 

II. In verfassungsrechtlicher Hinsicht wird 
folgendes bemerkt: 

1. Zuordnung der Regelung des 
E n t w u r f e·s u n t erd e n Kom pet e n z­
tat b e s t a n d ,,5 0 z i a 1 ver sie her u n g s­
wes e n" im 5 i n n e des Art. 10 Ab s. 1 
Z. 11 B.-VG.: 

Nach Art. 10 Abs;, 1 Z. 11 B.-VG. ist Bundes­
sache die Gesetzgebung und die Vollziehung im 
50zialversicherungswesen. Der Begriff ,,50zial­
versicherungswesen" ist nach der ständigen 
Rechtsprechung des Verfassungs gerichtshofes so 
zu verstehen, wie er im Jahre 1925 bei Inkraft­
treten der Kompetenzartikeldes Bundesverfa~­
sungsgesetzes verstanden wurde. Hiebei stehe 
neben dem Prinzip eines funktionellen Zusam­
menhanges zwischen Renten und Beitragshöhe 
auch der Grundsatz, daß in der Sozialversiche­
rung der Versorgungsgedanke vielfach vor den 
Versicherungsgedanken trete. Der Versorgungs­
gedanke tritt zum Beispiel in der Berücksichti­
gung von nichtversicherten Dienstzeiten, Kriegs­
dienstzeiten, Zeiten der Kriegsgefangenschaft be­
ziehungsweise der Zivilinternierung nach dem 
früheren Angestelltenversicherungsgesetz '. 1928, 
in den Ersatzzeiten der §§ 227 bis 229 des All­
gemeinen 50zialversicherungsgesetzes, des § 62 
des Gewerblichen Selbständigen-PensionsversiChe­
rungsgesetzes und, des § 60 des Landwirtschaft­
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes in Er­
scheinung. 
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Mit Rücksicht auf das Umlag'everfahren in der 
österreichilschen Penlsionsvers~ch,erung ,ist der ent­
scheidende Ges,ichtspunkt, daß Ei1nheimisch,e und 
Flüchtlinge als V,ersich,erte ein;e einheitEche Ver­
sichertengemeinschaft daI'steHen, die für di'e 
Lasten aufzukommen hat, d~e ,durch die Leistun­
gen an einhoeimis'che Flüchtlinge als Rentner ent­
stehen. Es ist deshalb nicht ent1scheidend, ob di,e 
Versicherungsträger durch die übernahme frem­
de'r Ansprüche und Anwart'schaft'en zusätzlich he­
lastet weJ1den und sie als GegenLeistun'g einen 
Teil der Deckungsmittel übertrag,en erhielten, 
sondern muß hiebe.i das Beitragsaufkommen für 
die Flüchding,e berücksich,tigt wel'den, welche in 
die Ölsterreichische Volkswirts,chaft eingegEedert 
wurden. Es muß allein maßgebend sein, daß Ein­
heimische .und Flüchtlinge eine einheitI,i,che große 
Versichertengemeinschaft darsteHen, die nach ein­
heitlichen Grundsiitzen fürdli,eder Gemei'll'Schaft 
,erw:lJchsenen Lasten aufkommen. Von ,diesem Ge­
s,j,ch,tspunkt gesehen, erfüllen ,di'e öst,er,rei·ch,ischen 
Versilcherungsträger bei Zahlung der Renten nach 
dem Gesetzentwurf a'\s Repräs1entanten .der Ver­
sichertengemeinschaft nicht mehr eine fr,emde, 
sondern eine eilgene Verpflichtung. Es richten sich 
deshalh auch die Leistungen nach den Lebens­
bedingungen der n,euen Heimat. 

2. D i f f 'e ren z i e run g hin s ich t I ich 
de r ö s t e r r e ich .L s c h 'e n S t a a t s-

'b ü r ger: 

Im Zuge des Begutachtungsve.rfahrens wurde 
die Frage aufgeworfen, ob dur,ch die im vor­
liegenden Entwurf vorgesehenen Regelungen 
nicht Differenzi'erungen zwis1chen den öster­
reichi,schen Staatsbürge1"ll geschaffen wer!den, die 
mit ckm Grundsatz der Gleichheit aller Staats­
hü'rger vor dem Gesetz nicht vereinbart sei. 
Durch ,den Entwurf werde ,eine P,ersonengruppe 
herausgehoben, der Sozialversicherungsleistungen 
unter günstigeren Voraussetzung'en gewährt wer­
den als den übrigen Staatshürgern. Hi.ezu wird 
bemerkt, .daßdie sachIich,e Rechttertigung der 
Begünstigungen, die der vorliregende Entwurf für 
den betroff·enen Personenkr,eis vOflSieht, 'in der 
Tar.s~che geg,ebenist, daß die in Betracht kom­
menden Aussi,edlerstaaten es grundsätzlich ab­
lehnen, die in ihren Rentenversiche,rung,en be­
zi:ehungsweilse Unfallversicherungen erworbenen 
Anwartschaften beziehungsweise Ansprüche an­
zuetktennen unJd zu honoriere.n. Der Ges,etzent­
wurf Isieht für diese österreichischen Staa·tshürger 
eine Sondel'regelungvor, die in einem bestirrun­
ten Notsta·nd begründet ist, der 5<i& aus den 
Folgen deszwei'ten Weltkrieges ergeben 'hat. 

Auf diesem Gedanken beruht auch das "Fremd­
"penten- "und ,Auslan'dsrenten~Neuregelulligsgesetz 
der Bundesrepublik -Deutschland. Esergah sich 
näml~ch für den 

deutscheru Gesetzgeber die Notwe'nJdigkeit einer 
einseitigen innerstaatlichen Regelung; wenn die 

den Gegenstand eines Abkommens bi1denden 
Probleme einer ,dringenden Lösung hedurften, 
ohnle daß ein Partner vorhanden gewesen wäre, 
mbt dem diese Probleme alufdiem üblichen ver­
trag.1ichen Wege ha·tren gelöst werden können. 
In dieser Lage befan,d sich .der deutsche Gesetz­
geber, als im Zuge der politi'schen Umwälzun­
gen der Jahre 1938 und 1939 sowie während 
des 7.wöiten Weltkrieges ,die Bievölkerung wei­
ter Gehiete Europas in die deutsche Sozialver­
sicherung einbezogen wurde, insbesondere abe.r 
nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945, als 
Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen 
aus außerldeutschen V,ertreibun.gsgebi:eten nach 
Deutschiland eins'trömt,en. 

1II. Der Entwurf gliedert sich in fünf Ab­
schnitte. Abschnitt I ,enthäLt die g:emein~amen 
nestimmungen, wi'e Isach.1ich,er Geltungsbereich, 
persönlicher Geltungsber.eich, Sonderbe9timmun­
gen hinsi1chtlich der Südtiroler un~d Kanahal,er 
U ms.iedler, Versicherungs(Leistungs )zugehörig­
keit, beziehungsweise -zuständigkeit. Abschnitt II 
behandelt cli.e Pensionsversicherung, Abschnitt III 
die Unfallvensicherung. Abschnitt IV .el1Jthält die 
sonstig,en Bestimmungen, wie Anrechnung von 
Leistungen, Nachversicherung (Leistung von 
übe.rwei:S'ungsbeträgen) für pensionsversiche­
rungsf reie Dienstverhältnisse bei reichsdeutschen 
Dj,enst'stelrlen, Gewährung von Vorschüss,en und 
finanzi'eUe Bestimmung·en. Ahschnitt V eruthält 
die übergangs- und Schlußhestimmunrgen. 

IV. Zu den einzelnen Bestimmungen des Ge­
setzentwurfes wird folgerudes bemerkt: 

~u § 1: 

Die Bestimmu'ng des e.rsten Absatz·es um­
schreibt ,den s ach 1 ich e n Bereich der Rege­
lung hinsichtlich der Ölsterr,eichischen Pensions­
(Ren ten )versicherun.g und Unfallve.rsicherung. 
Die Regdung umfaßt in der Pensions(Renten)­
versicherung die Rentenansprüche und Versirue­
rungszeiten, :dIe vor dem 1. Jänner 1947 in Ren­
tenversicherungen aruderer Staaten ,nach dem 
Recht di,~er Staaten erworben worden srnld. Sie 
beinhaltet ein,e Ausdehnung gJe,genüh:er dem 
Art. 4 Abs. 1 des Zweiten Abkommens, der 
d,en Stichtag vom 1. Mai 1945 enthält. Sie ent­
hält ferner gegenüber Att. 4 Abs. 1 'beziehung,,­
weise 13 Ahs. 1 des Zwei1ten Abkommens eine 
weitere Ausdehnung, "indem nunmehr auch Zei­
ten einer Be5lchäftigll'ng, die vor dem 1. Jänner 
1947i.n Gebieten anderer Staaten zrUrückgelegt 

"wol'densinld, und vor dilesem Zeitpunkt Zlirütk­
gelegte sonstige Zeiten, wie zum Beispiel die im 
§ 227 Z. 2 und § 228 ASVG. angefüh~ten Kriegs­
dien6tzeit'en, Zeiten ·der Kriegsgefan:gens,chaft und 
clefigIeichen. 

Entsprechend der P,ensionls(R.en ten}versicherung 
umfaßtd:ie Regehl~ auch Leistungsansprilche aus 
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Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten), dve vor dem 
1. Jänner 1947 in Gebieten anderer Staaten 
eingetreten sind. 

HmsichtJ,ich des S ,t ich tag es vom 1. J ä n­
n ~ r ~ 9 4 7. wiil"d bemerkt, daß dies,e,r Tag init 
RuckSIcht auf den Sta'nd der Einglilec1erungen der 
Volksdeutschen in österreich genommen wurde. 
Nach den vom BundesminilSterium für Inneres 
eingeholten Daten über die Einbürgerung.en bis 
zum Jahre 1952 haben in den Jahren 1947 bis 
1952 87.600 Einlbürgerungen stattgefunden, da­
von 58.600 in den Jahren 1947b'j,s 1950 und 
29.000 in den Jahren 1951 und 1952. 

Was die Einbezi.ehul1ig von ausländischen "B e­
s c h ä f t i gun g s z e i t e n" nach § 1 Abs. 1 
Z. 1 lit. b des Entwurfes anlangt, so beruht diese 
Einbeziehung auf den Grundg.edanken dies Ent­
w~rfes, wonach ,die im Aus.land zurückgelegten 
Zelten iSO behandelt werden soHen wie wenn 
sie in österreich ~urückgdegt wo;den wären. 
Auch ,das Fremd~'enten- un:d Auslandsrenten­
Neuregelungsg,esetz der Bundes.r,epublik Deutsch­
land sieht gleichfalls· die Berücksich'tigung VOl1 

Beschäftigungen vor, als ob die Berechtigten ihr 
Versi,che.rungsleben inder Bunc1esrepublik 
Deutschlll~d zurückgdegt hätten. 

Der finanzielle Aufwand a·Uls der Anrechnung 
der Beschäftigungsz.eiten würde sich nach den 
Schätzungen ,des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung für die Altrenten im ersten Jahr auf 
etwa 6'5 Millionen Schilling, für die Neurenten 
auf zirka 2 MiUionen SchiUing, zuSammen auf 
8"5 Mil1ionen SChilling belaufen. Hiebei würde 
die Komponente 6'5 Mlllionen Schilling von Jahr 
zu Jahr kleiner werden (natürlicher Ahfall der 
Ahrenten), während die Komponente 2 Mil­
lionen Sch,iLling (Neurenten) inden nächsten z·ehn 
Jahren maxima'l auf 2.0 Mi1[ionen Schilli·ng jähr­
lich steigen un,d hernach wieder Joa.ngs.am absinken 
würde. Hiezu wird hemerkt, daß die Finarrzie­
r.ung der österreichi'schen PensionsverlSicherung 
nicht nach den' Prinzipien .des Kapitaldeckungs­
verfahr.ens, sondern nach einem modifizierten 
Umlageverfahren durchgeführt wird und Ein­
heim1s'che und Flüchtlinge ein,e :einheitli1che große 
Versichertengemeinschaft darste1len, die nach 
einheitlichen Gründsätzen für me der Gemein­
schaft erwachsenen Lasten aufkpmmt. Es tragen. 
demnach ,d:ie Bei1träg·e der Flüchtlting.e, di:e in 
Oster.reich spz,ialv&sichel"t sind, zur Deckung des 
Aufwandes bei. 

In ö r d ich e r Hinsicht erstreckt si,ch nun­
mehr die Regelung 'gegenüber Art. 4 Abs. 1 des 
~weiten Abkommens mit Rücksicht auf prak­
tIsche FäHe· auch. auf di,e Gebi,~te· von Albana.en 
und der Unlion der Sozialistischen Sowjetrepu-
hliken. ' 

Der dritte und vierte Absatz entha'ken eine 
Klarst.ellung, hinsichtlich ,der EinheziehUJi.g der 
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sogenannten "AboI'dnungsfäHe", die der Praxis 
nach Teil III des Zweiten Abkommenlsentspricht. 
Solange de.r Angehörig.e eines in einem Gebiet 
im Sinne des § 1 Abs. 2 gelegenen Betrie:bes tat­
sächlich Betriebshedienste,ter war und in dieser 
Eigenschaft ein'er Rentenvers1icherung oder einer 
Unfa-Llv,ersicherung unterlag, soH er nach der vor­
gesehenen Regdung auch .dann geschützt bleiben, 
wenn e'r außerhalb se'ines eigentlichen Tätigkeits­
gebietes und außerha1b des vongesehenen terri­
torialen' ß,ereiches bes;chäftigt wurde. 

Im Einga.ng ·des ersten Ahsatzes wird· aus­
drücklich ein Vor b eh alt hinsichtlich anderer 
Re.gelungen durch zwischensttaatliche Verein­
bamngen ang·eführt. Es soll hiedu.rch zum Aus­
druck g.ebracht werden, daß es sich um eine vor­
läufige österreichische innerstaanLiche Regelung 
handelt, die gegebenenfalLs durch entspr,echende 
zwischemstaadiche Übereinkommen mit ·den be­
teiligten Staaten abgelöst wird. 

Zu § 2: 

Der per s ö n 1 ich e Geltungsbereich der Re­
gelung ist gegenüber Art. 4 Abs. 1 .de·s Zweiten 
Ahkommens erweitert. Als Vorbild h~efürdiente 
die Regelung des § 62 Abs·. 6 GSPVG. bezie­
hungsweise des § 60 Abs. 6 LZVG. Um Härten 
zu v·ermeilden, witrd vorges.ehen, daß eine vor­
übergehende Unterbrechung des Inla.ndJsaufent­
haLtes bis Zur Dauer von neun Monaten ohne 
rech·diche Wirkung ist. Nur vorübergehender 
Aufenthalt im Inland wird z'um Beispid anzu­
nehmen sein, wenn jemand seit joeher die Absicht 
hatte, s'einen Wohnsitz in das Aus·Land zu ver­
legen und diese Absicht aus Gr<Ünden höherer 
Gewa-lt nicht erfülLen konnte oder wenn jemand, 
der slich ständig im Ausland aufhält, etwa mir 
zu Besuchs.zwecken am 11. Juli 1953 in öst,erreich 
war. 

Die deutsch.en Staatsangehörigen werden nun­
mehr mit Rücksicht auf den innerstaatlichen 
Charakter der Regelung nicht angeführt. 

Die Vor·schrif.t ,des zweiten Ahsatzes stellt klar 
daß Bestimmungen in zwischenstaa,tlichen Über~ 
einkommen über die GleichsteUung deröster­
reichischen 'Staatsangehörigen mit Staatsangehö­
rigen des betreffenden VertraglSstaates (siehe 
Att. 2 ,desös·terreichisch-schweizerischen Sozial­
ytlrsicherungsabkommens, BGBL Nr.232/1'J51, 
&l1t. 2 des Ersten österreichisch-deutschen Sozial­
versicherungsabkommen,s, und' Z.l des Schluß­
protokö'llis, BGBL 'Nr. 8/1953, Art. -1 des öster­
reichisch-itäli.enilschen Sozialv,erslicherungsvertra­
ges, BGBL Nr. 52/1955) auf di'e im ersten Absatz 
bez·eichneten Personen jeweils nicht anzuwenden 
sind. Selbstvers.tändlich könnte in neuen zm­
sChenlstaadichen Vereinbarungen- eine andere 
Reg.elung getroffenwer,den. Wie von den Ver-
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sicherungsträgern herichtet wur,dIe, haben derzeit 
auch deutsche Staat~bürger Vormerkun~shescheide 
im Sinne des Zweiten Sozialversichemmgsabkom­
mens mit .der Bundesrepublik Deutschland in 
Hänlden. Es ~t festzuhalten, daßdie~e VOTmer­
kungsbiescherude nur ein allfä'lliges Recht auf Lei­
stungen nach dem Zweiten Sozialversicherungs­
abkommen sichern. Da sich, wie in den Erläu­
ternden Bemerkungen zu § 2 des vorliegenden 
Entwurfes ausdrücklich hervorgehoben ist, der 
vorliegende Entwurf nicht auch auf deutsche 
Staatsbürger bezieht, können deutsche Staats­
bürger, die im Besitz derartiger Vormerkungs­
bescheide sind, aus dem vorliegenden Gesetzent­
wurf keine Leistungsansprüche geltend machen. 

Zu § 3: 

Nach Art. 4 Abs. 2 des Zweiten Abkommens 
sind nicht Gegenstand des Abkommens Lei­
stungsansprüche und Anwartschaften von Süd­
tiroler und Kanaltaler Umsiedlern, die unter das 
Abkommen vom 21. Oktober 1939 zwischen dem 
Deutschen Reich und Italien über die wirtschaft­
liche Durchführung der Umsiedlung von Volks­
deutschen und deutschen Reichsangehörigen aus 
Italien in das Deutsche Reich gefallen sind. So­
wohl im Punkt I des Zusatzprotokolls zum öster­
reichisch-italienisdlen Sozialversicherungsvertrag, 
BGBl. Nr. 52/1955, als auch im Punkt 13 des 
Zusatzprotokolls zum Ersten österreichisch­
deutschen Sozialversicherungsabkommen, BGBl. 
Nr. 8/1953, sind gemeinsame Besprechungen zwi­
schen Österreich, der Bundesrepublik Deutsch~ 
land und Italien über alle Fragen vorgesehen, die 
sich im Zusammenhang mit dem angeführten 
zweiseitigen Abkommen einerseits und dem 
deutsch-italienischen Vertrag über Sozialversiche­
rung vom 20. Juni 1939 und dem deutsch­
italienischen "Abkommen vom 26. Februar 1941 
zur Regelung der Sozialversicherung der Per­
sonen, die unter das deutsm-italienisme Abkom­
men vom 21. Oktober 1939 über die wirtsmaft­
lime Durchführung der Umsiedlung der Volks­
deutsmen und deutsmen Reichsangehörigen aus 
Italien in das Deutsme Reim gefallen sind", an­
derseits ergeben. Diese Verhandlungen haben im 
Jahre 1954 begonnen, sind jedoch nom nicht 
zum Abschluß gelangt. Es wurde von den Süd­
tiroler und Kanaltaler Umsiedlern die Forderung 
gestellt, daß sie mit ihren italienischen Besmäf­
tigungszeiten, Kriegsdienstzeiten u. dg!., Beschäf­
tigungszeiten im öffentlimen Dienst, soweit die 
Beschäftigung wegen einer dienstrechtlichen Ver­
sorgungseinrichtung nicht einer italienischen Ren­
tenversicherung unterlag, in der österreichischen 
Pensions(Renten)versic;:herung wie die Volksdeut­
schen behandelt werden. Dieser Forderung ver. 
sumt die gegenständliche Vorschrift insoweit 
Rechnung zu tragen, als es sim um Ansprüme 
beziehungsweise Anwartschaften aus der italieni-

schen Rentenversicherung und Unfallversime­
rung handelt. 

Hinsimtlim der Anwendung des § 1 Abs. 1 
Z. 1 lit. b des Entwurfes auf die Umsiedler ist 
auch eine Regelung notwendig, nam der § 1 
Abs. 1 Z. 1 lit. b in Verbindung mit § 2 ent­
spremend auf Personen anzuwenden ist, die nur 
Besmäftigungszeiten oder sonstige Zeiten im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b des Entwurfes 
in den italienischen Gebieten zurückgelegt bezie­
hungsweise erworben haben, die im Abkommen 
vom 21. Oktober 1939 zwischen dem Deutschen 
Reim und Italien über die wirtsmaftlime Durm­
führung der Umsiedlung von Volksdeutsmen 
und deutschen Reichsangehörigen aus Italien in 
das Deutsme Reim angeführt sind. Diese Rege­
lung enthält die Bestimmung des Abs. 2. 

Ferner wird auf die Erläuternden Bemer­
kungen zu § 6 Abs. 5 hingewiesen. 

Durch die Regelung des § 3 werden insbeson­
dere die Südtiroler und Kanaltaler Umsiedler in 
Osterreich, die Vorschüsse auf Renten aus der 
deutsmen Unfallversicherung und Renten,ver­
simerung erhalten, die auf den von deutschen 
Versimerungsträgern nam dem deutsch-italieni­
schen Abkommen vom 26. Februar 1941 zur 
Regelung der Sozialversicherung der Umsiedler 
übernommenen italienischen Leistungen beruhen, 
mit ihren Ansprüchen in die österreimische So­
zialversicherung übernommen werden. Es han­
delt sich hiebei um rund 240 Personen. Durm 
den Vorbehalt,,,es sei denn, daß solche An­
sprüme oder Anwartsmaften gegenüber Trägern 
der italienischen Rentenversimerung oder Un­
fallversicherung bestehen", wird eine Doppel­
leistung vermie.den. 

Zu § 4: 

Diese Vorschrift entsprimt Art. 5 und 6 des 
Zweiten Abkommens. Mit Rücksimt auf die Ein­
beziehung von Beschäftigungszeiten und son­
stigen Zeiten wird durch den dritten Absatz 
eine Regelung vorgesehen; damit für diese Zeiten 
die Zugehörigkeit beziehungsweise Zuständigkeit 
in der österreichismen Pensions(Renten)vetsime­
rung festgestellt werden kann. Der zweite Satz 
des Abs. 3 ist, soweit er sim auf Zeiten eines 
Leistungsanspruches aus einer fremden Renten­
versicherung bezieht, der. Regelung des § 245 
Ahs. 4 ASVG. namgebildet. Abs. 4 enthält eine 
Zuständigkeitsregelung für die Fälle, in denen 
die Zuständigkeit nach Abs. 3 nicht feststell~ 
bar ist. 

Zu § 5: 
Die Regelung entspricht jener des Art. 9 des 

Zweiten Abkommens mit einer zeitlimen Aus­
dehnung bis einschließlim 31. Dezember 1946 an 
Stelle des 30. April 1945. Hiedurm wird die 
Zuwanderung aus den in Betracht kommenden 
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Auslandsstaaten nach Österreich in der Zeit vom 
1. Mai 1945 bis einsehließlich 31. Dezember 1946 
berücksichtigt. Im übrigen wird auf die Aus­
führungen zu den Abs. 1 und 2 des Art. 1 des 
Entwurfes hingewiesen. 

Zu § 6: 

Die Vorschrift des Abs. 1 enthält eine Än­
derung gegenüber der Rechtslage nach dem Zwei­
ten Abkommen. Grundsätzlich stehen nach 
Art. 13 Abs. 1 des Zweiten Abkommens für die 
Feststellung der Anrechenbarkeit (Erhaltung der 
Anwartschaft), für die Erfüllung der Wartezeit 
und für die Erwerbung des Anspruches auf Stei­
gerungsbeträge die im Vormerkungsbescheid er­
faßten Versicherungszeiten in der betreffenden 
österreichischen Versicherung Versicherungszeiten 
dieser Versicherung gleich, Versicherungszeiten 
die sich zeitlich decken, werden nur einmal be­
rücksichtigt. Diese Regelung. entspricht grund­
sätzlich § 6 Abs. 1 des Entwurfes in Verbindung 
mit § 10. Jedoch gelten in der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter die vorstehend angeführten 
Versicherungszeiten als Ersatzzeiten (Vor dienst­
zeiten) nach Maßgabe der österreichischen Vor­
schriften, wenn sie vor dem 1. Jänner J 939 er­
worben worden sind (vgl. § 229 ASVG., § 11 
Z. 3 des 1. Sozialversicherungs-Neuregelungs-' 
gesetzes, BGBl. Nr. 86/1952). Diese Regelung be­
ruht auf der gr~ndsätzlichen Erwägung, daß die 
ausländischen Versicherungszeiten , beziehungs­
weise Beschäftigungszeiten und sonstigen Zeiten 
in der österreichischen Pensions(Renten)versiche­
rung berücksichtigt werden, als ob sie in Öster­
reich zurückgelegt worden seien. 

Die Regelung des Abs. 2 bringt eine Ausdeh­
nung gegenüber dem Zweiten Abkommen. Sie 
trägt den wiederholt aus dem Kreise der be­
teiligten Personen vorgebrachten Wünschen 
Rechnung. Das gleiche gilt für den dritten Ab­
satz. Bemerkt sei, daß Schulzeiten außerhalb der 
österreichisch-ungarischen Monarchie als sonstige 
Zeiten nach § 1,Abs. 1 Z. 1 lit. b des Entwurfes 
nicht in Frage kommen. 

Zu Abs. 4 wird folgendes bemerkt: 
Für Beamte, die nach dem 31. März 1952 in 

ein pensionsversicherungsfreies Dienstv,erhältnis 
(§ 308 Abs. 2 ASVG.) aufgenommen wurden (vgl. 
§ .11 Abs. 5 ASVG.), leistet der Träger der Pen­
sionsversicherung für anrechenbare Versiche­
rungszeiten den überweisungsbetrag nach § 308 
Abs. 1 ASVG., soweit diese Zeiten vom Dienst­
geber für die Bemessung des Ruhe(Versorgungs)­
genusses angerechnet werden. Da durch das vor­
liegende Bundesgesetz Versicherungszeiten, Be­
schäftigungszeiten und versicherungsfreie Dienst­
zeiten im Heimatstaat als Versicherungszeiten 
nach österreichischem Recht übernommen, be­
ziehungsweise bei der Feststellung der Rente be­
rücksichtigt werden, ist es erforderlich, diese 
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Zeiten auch bei der Feststellung des überwei­
sungsbetrages nach § 308 Abs. 1 ASVG. zu be­
rücksichtigen. Die in diesem Bundesgesetz ge­
nannten Zeiten werden daher bei der Feststel­
lung des überweisung'sbetrages je nachdem, ob 
sie als Beitragszeiten oder als Ersatzzeiten zu 
gelten haben, als Beitrags- oder Ersatzzeiten zu 
berücksichtigen sein. 

Eine Beitragsrückerstattung nach § 308 Abs.3 
ASVG. ist für die im Heimatstaat zurückgelegten 
Zeiten nicht vorgesehen. 

Durch die Bestimmung des Abs: 5 soll ver­
mieden werden, daß im Heimatstaat zurück­
gelegte Versicherungs- und Beschäftigungszeiten 
beziehungsweise versicherungsfreie Zeiten, die 
bereits in einem österreichischen renten(pen­
sions)versicherungsfreien Dienstverhältnis für die 
Bemessung des Ruhe(Versorgungs)genusses bei­
tragsfrei zur Gänze zu berücksichtigen sind, auch 
in der Pensionsversicherung berücksichtigt wer­
den. Es handelt sich hiebei also um Zeiten, die 
entweder für die Bemessung eines Ruhe(Versor­
gungs)genusses in einem österreichischen renten­
(pensions)versicherungsfreien Dienstverhältnis an 
sich anrechenbar sind oder auf Grund einerzwin­
genden Anrechnungsbestimmung beitragsfrei an­
gerechnet wurden oder anzurechnen sind. 

Nach dem bisher für Bundesbeamte geltenden' 
Anrechnungsbestimmungen wurden Heimatver­
triebenen, Südtirolern und Kanaltalern, die im 
Heimatstaat im öffentlich-rechtlichen Dienstver­
hältnis zurückgelegten Zeiten, beitragsfrei für die 
Bemessung des Ruhegenusses angerechnet. Dar­
über hinaus wurden auch sonstige öffentliche 1m 
Heimatstaat zurückgelegte Dienstzeiten beitrags­
frei angerechnet, wenn durch diese Zeiten im 
Heimatstaat oder im ehemaligen Deutschen Reich 
anläßlich der Anrechnung dieser Zeiten für die 
Bemessung des Ruhegenusses Beiträge geleistet 
wurden. 

Zu § 7: 

Die Regelung entspricht jener des Art. 13 
Abs. 3 des Zweiten Abkommens, wobei jedoch 
eine Erweiterung für die Zeit vom 1. Jänner 
1947 bis zum Tage der Kundmachung des In­
krafttretens des Bundesgesetzes erfolgt. Ferner 
enthält die Vorschrift des ersten Absatzes lit. d 
die Einbeziehung von bestimmten Beschäfti­
gungszeiten im Sinne des Grundgedankens des 
Gesetzes, um Lücken beziehungsweise Härten zu 
vermeiden. 

Zu § 8: 

Die Regelung der Abs. 1 und 2 übernimmt 
jene des Art. 14 des Zwei~en Abkommens, jedoch 
mit der Maßgabe, daß die Gewährung des 
Grundbetrages in der Pensionsversicherung der 
Angestellten nach den vor dem 1. Jänner 1939 

327 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 20

www.parlament.gv.at



16 

geltenden österreiChischen Vorschriften gewährt 
wird, wenn entsprechende ausländische Versiche­
rungszeiten vorliegen. Als Bemessungsgrundlage 
gelten angenommene Durchschnittswerte. Der 
Grundbetrag wird gemäß den österreichischen 
Vorschriften aufgewertet. Hiedurch wird eine 
Erhöhung der Versichertenrente bei männlichen 
Versicherten je nach der Lage des Falles bis zum 
Betrag von rund 250 Seintreten. 

Die Bestimmung des Abs. 3 stellt klar, daß 
die Vorschriften über die Erhöhung der "Alt­
renten" nach der Novelle zum ASVG., BGBl. 
Nr. 266/1956, der 3. und 5. Novelle anzuwenden 
sind. 

Zu § 9: 

Die Regelung enthält in der Pensionsversiche­
rung die Bestimmung fester Beitragsgrundlagen 
für Leistungen, auf welche die Bestimmungen des 
Vierten Teiles des ASVG. anzuwenden sind. Diese 
Beitragsgrundlagen beruhen auf durchschnitt­
lichen Werten. Die Gliederung der Beitragsgrund­
lagen erfolgt in Anlehnung an die Erste Ver­
ordnung zur Durchführung .des Fremdrenten­
und Auslandsrentengesetzes vom 31. Juli 1954 
(BGBl. I Seite 245) der Bundesrepublik Deutsch­
land entsprechend den Versicherungszweigen 
durch Zusammenfassung typischer Dienstneh­
merg,ruppen. Die Höhe der im Entwurf vor­
gesehenen Beitragsgrundlagen wurde von den 
Versicherungsträgern auf Grund der Feststel­
lungen an Hand von Rentenakten vorgeschlagen. 
Was die Beitragsgrundlagen in der Pensionsver­
sicherung der Angestellten im besonderen an­
langt, sei bemerkt, daß für die in Abs. 1 Z. 2 
lit. c bezeichnete Gruppe von Angestellten über 
den Betrag von 1800 S monatlich nicht hinaus­
gegangen werden konnte, weil dieser Betrag dem 
sechsfachen Betrag der seinerzeit im Gebiet der 
Republik Öste!'reich in Geltung gestandenen 
Höchstbeitragsgrundlage von 300 RM entspricht. 
Die übrigen Beitragsgrundlagen in der Pensions­
versicherung der Angestellten wurden entspre­
chend abgestuft. 

Zu § 10: 

Die Regelung entspricht jener .des Art. 13 
Abs. 1 zweiter Satz des Zweiten Abkommens. 

Zu § 11: 

Die kegelung übcrnimmt jcne des Art. 15 
Abs. 1 des Zweit-en Abkommens, jedoch ohne 
Anführung der Beitragserstattung beziehungs-

" weise des Ausstattungsbeitrages. Die Einbezie­
hung der Beitragserstattung beziehungsweise des 
Ausstattungsbeitrages trägt dem Grundgedanken 
des Gesetzes Rechnung, daß die im Ausland zu­
gebrachten Versicherungs- und Beschäftigungs­
zeiten so gewertet werden sollen, als ob sie im 

Inland zugebracht worden wären. Auch hier 
handelt es sich um in den österreichischen Sozial~ 
versicherungsvorschriften vorgesehene Leistungen 
der Pensionsversicherung und nicht etwa bloß 
um -eine Forderung nach Rückerstattung un­
gebührlich entrichteter Beiträge. 

Zu § 12: 

,Nach den Bestimmungen des Teiles III des 
Zweiten Abkommens gelten die fremdstaatlichen 
Versicherungsüiten, die in der österreich ischen 
Pensions(Renten)versicherung g-emäß den .Bestim-
1l1ungen des Abkommens zu berücksichtigen 
sind, nicht als Versicherungszeiten der öster­
reichischen Pensions(Renten)versicherung bei An­
wendung des österreichisch-schweizerischen So­
zialversicherungs'abkommens, des Ersten ·östel'­
reichisch-deutschen Sozialversicherungsabkom­
mens und des österreichisch-italienischen Sozial­
versicherungsvertrages. Die gegenständliche .Be­
~timmung stellt nunmehr ausdrücklich fest, daß 
die ausländischen Rentenansprüche und Zeiten als 
solche der österreichischen Pensions(Renten)ver­
sicherung auch mit Bezug auf zwisch'enstaatliche . 
Vereinbarungen der Republik Österreich gelten, 
soweit solche Vereinbarungen sozialversicherungs­
rechtliche Bestimmungen enthalten und in den 
Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist. 

Zu § 13: 

Nach Abs. 1 finden grundsätzlich die jeweils in 
Geltung gestandmen österreichischen Vorschrif­
ten für die Feststellung von Leistungsansprüchen 
aus fremdstaatlichen Arheitsunfällen (Berufs­
krankheiten) Anwendung. Ausgenommen wer­
den die Vorschriften über die Gewährung von 
Zuschlägen zu Leistungen der Unfallversicher.ung 
mit Rücksicht auf die Festsetzung der Jahres­
arbeits'Verdienste im § 14, ferner die §§ 4 und S 
Abs. 2 der ehemaligen reichsdeutschen Verord­
nung vom 9. November 1944 im Sinne des Art. 8 
Abs. 3 des Zweiten Abkommens, weil im Hin­
blick auf die im § 14 erfolgte Festsetzung von 
Durchschnittsjahresarbeitsverdiensten die Anwen­
dung der Veror.dnung überflüssig und untunlich 
erscheint. 

Die Regelung des Abs. 2 entspricht dem Grund­
gedanken .des Gesetzes, daß bei Arbeitsunfällen 

. (Berufskrankheit-en) in den betreffenden Aus­
landsstaaten so vorgegangen werden soll, als 'ob 
die Arbeitsunfälle (Beruhkrankheiten) in Öster­
reich eingetreten wären. 

Zu § 14: 

Die Regelung enthält die Festsetzung von 
Durchschnittsjahresarbeitsverdiensten unter ent­
sprechender Berücksichtigung der im Art. 8 
Abs. 1 und 2 des Zweiten Abkommens bestimm­
ten Jahresarbeitsverdienste nach der derzeitigen 
Rechtslage. Zur Vermeidung einer zweifachen 
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die Anwendung I Zu § 20: 

Da die Leistungsbestimmungen des Entwurfes 
erst ab Inkrafttreten des Gesetzes gelten sollen, 
trifft die gegenständliche Bestimmung eine Rege­

Es wird auf die Ausführung zu § 12 hin- lung für die Zeit vor dies-em Zeitpunkt. 
gewiesen. 

Erhöhung wird im § 13 Abs. 1 
der Zuschläge ausgenommen. 

Zu § 15: 

Zu § 16: 

Die Vors-chrift bezweckt die Vermeidung von 
Doppelbezügen. 

Zu § 17: 

I Durch diese Bestimmung soll die Nachversiche­
rung beziehungsweise -die Leistung von über­
~'eisungsbeträgen für pension~versidlerungsfreie 
pi-enstverhältnisse der reichsdeutschen Dienst­
~tellen in den Fällen gewährleistet werden, in 
~enen auf Grund der Bestimmung des Art. 23 
i:les Ersten Abkommens zwischen der Republik 
psterreich und der Bundesrepublik Deutschland 
~ber Sozialversicherung die Versicherungslast 
eines an sich versicherungspflichtigen Beschäfti­
gungsverhältnisses von Versicherungsträgern in 
der Bundesrepublik Deutschland zu übernehmen 
i~st. Es wird hiedurch vorläufi,geine Lücke aus­
gefüllt, die durch das mit 1. Jänner 1953 rechts­
t'irksame österreichisch-deutsdle Sozialversiche­
~ungsabkommen bezüglich des Art. 23 bei Durch­
führung einer Nachversicherung beziehungsweise 
Leistung' von überweisungsbeträgen ·eingetr-eren 
ist. Den bereits eingeleiteten zwischenstaatlichen 
Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutsch­
land bleibt es überlassen, eine endgültige Regc­
lun,g zu treffen, die auch die Tragung des Auf­
wandes durch die Bundesrepublik Deutschland 
umfassen soll.' 

.Zu § 18: 

Die gegenständlich<: Regelung bildet nunmehr 
die Grundlage für die Gewährung von Vorschüs­
sen auf Leistungen einer fremdstaatlichen Renten­
versicherung oder Unfallversid1erung, wenn sicb 
aus der Anwendung des gegenständlichen Ge­
setzes kein Leistungsanspruch ergibt. Das Ausmaß 
des VorsdlUs-ses wird mit der Höhe der Leistung 
im Sinne ,des gegenständlichen Gesetzes be­
stimmt, die sich unter der Annahme d·es Zu­
treffens sämtlicher Voraussetzungen ergeben 
,,,ürde. Es wird hiedurch ermöglicht, in allen 
Fällen, in denen zum Beispiel mit Rücksicht auf 
die Bestimmung des Stichtages nach § 2 des 
gegenständlichen Entwurfes kein-e Leistungen 
gewährt werden können, in Fällen einer beson­
deren sozialen Berücksichtigungswür,digkeit Vor­
schüsse auf entsprechende Leistungen zu geben. 

Zu § 19: 

Die Vorschrift regelt das Verhältnis der Lei­
stungen nach dem Entwurf zu jenen nach Teil III 
des Zweiten Abkommens. 

Zu § 21: 

Nach Art. 17 des Zweiten Abkommens wird 
der Mehraufwand, der aus den Art. 4 bis 1(, 

und dem Art. 21 den österreichischen Versidlc­
rungsträgern erwächst, auf Grund bundesgesetz­
licher Regelung von der Republik ös'terreich er­
stattet. Dieses Bundesgesetz ist aus folgenden 
Gründen nicht ergangeI;l: 

Der Schlüssel für die ,Beteiligung des Bundes 
an dem Mehraufwand in der Pensions(Renten)­
versicherung auf Grund der Leistungen nach 
Teil 111 des- Zweit-en Abkommens hätte dem 
Schlüssel der Bet-eiligung der Bundesrepublik 
Deutschland nach Art. 18 Abs. 2 lit. b des 
Zweiten Abkommens entsprechen sollen. Dieser 
Schlüssel wäre jedoch nur mit einer unverhältnis­
mäßigen Verwaltungsmehrarbeit anzuwenden 
gewesen. Teil III des Zweiten Abkommens be­
ruht auf der Rechtslage nach de~ 1. Sozial­
versidlerungs-Neuregelungsgesetz. Mit Rücksicht 
auf das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
hätte eine entspred1ende Anpassung mit einer 
Änderung -des Schlüssels des Art. 18 vorgenom­
men werden müssen. Wie bereits an anderer 
SteHe angeführt wurde, bestand bei den österc 

reichisch-deutschen Verhandlungen im Juli 1958 
Einverständnis darüber, daß aus rechtlichen und 
praktischen Erwägungen beider Staaten die Rege­
hing. der überna;hme von Ansprüchen bezie­
hungsweis,e Anwart~chahen aus einer fremdstaat­
lidlen Unfallversicherung beziehungsweise Ren­
tenversicherung nicht mehr durch eine Neu­
fassung des Teiles III des Zweiten Abkommens 
erfolgen soll, sondern im Wege der beiderseitigen 
innerstaatlichen Gesetzgebungen. 

Es wurde zwar vom Bundesministerium für 
. soziale Verwaltung ein Entwurf für' ein Aus­
führungsgesetz zum Art. 17 des Zweiten Abkom­
mens ausgearbeitet, j'edoch wurden die Arbeiten 
an dem Entwurf nach Kundmachung des Allge­
meinen Sozialversicherun,gsgesetzes nicht mehr 
fortgesetzt, weil vorerst die Stellungahme der 
Bundesrepublik Deutschland zur Abänderung des 
Teiles III des Zweiten Abkommens abgewartet 
wurde. 

Der vorliegende Entwurf geht hinsichtlich der 
Finanzierung der Leistungen davon aus, daß es 
sich um die Gewährung von Leistung-en der 
österreichischen Unfall- und Pensionsversicherung 
(einschließlich der überweisungsbeträge) handelt. 
Demgemäß kommt in der Pensionsversicherung 
die im § 80 Abs. 2 bis 4 ASVG. vorgesehene Be­
teiligung des Bundes in Betracht. Die geg-enständ­
Eche Bestimmung enthält eine diesbezüglidlc 
feststellung. 
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Hinsichtlich der finaru:iellen Auswirkungen des I aufwandes werden außerdem nüch eine gewisse 
Entwurfes erscheint es zweckmäßig, diesen nach Rülle spielen: die Einbeziehung vün fremden 
zwei Gesichtspunkten zu betrachten. Der eine Versicherungszeiten aus der Zeit vüm 1. Mai 1945 
Gesichtspunkt umfaßtdie Bestimmungen, die bis zum 10. Juli 1953, die Möglichkeit der Gcl­
sich nach ihrem meritürischen Inhalt mit dem tendmachung vün fremden Versicherungszeiten 
Zweiten Abkümmen decken beziehungsweise die in den Fällen, bei denen die in Art. 10 des Zwei­
Anwendung des Abkümmensauch für den ten Abkümmens vürgesehene Frist (bis 1. Dezcm­
Rechtsbereich des Allgemeinen Süzialversiche- ber 1955) zur Stellung eines Antrages- auf Vür­
rungsgesetzes ermöglichen. Der zweite Gesichts- merkung versäumt würden ist, und die in § 3 
punkt bezieht sich auf die Bestimmungen, die enthaltenen Sünderbestimmungen für Südtirüler 
über den durch das Zweite Abkümmen gezü,genen und Kanaltaler. 
Rahmen hiP>ausgehen. - , Auf Grund des dargelegten Sachverhaltes kann 

Vüm finanziellen Standpunkt aus ist der sich 
auf Grund der erstgenannt-en Bestimmungen er­
gebende Aufwand nicht als ein durch den Ent­
wurf neu verursachter Aufwand anzusehen, 
sündern als die übernahme der bei Absch.luß des 
Zweiten Abkommens eingegangenen Verpflich­
tungen durch die innerstaatliche Gesetzgebung. 
Bemerkt s-ei hi-ezu noch, d-aß schün derzeit die 

- vertretbare Annahmen zugrunde gelegt -
der Ren t e n m ehr a u f'w a n d der T r ä­
ger der P e n s i 0, n s ver sie her u n g für 
das volle Jahr 1961 annähernd wie fülgt geschätzt 
werden. 

Rentenmehraufw.nd der 
Pensionsversidterungsträger 

für 1961 
Mill. S 

Träger der Pensionsver-sicherung in den unter das PVA. d. Arb. .................... 8'0 
Zweite Abkümmen fallenden Versicherungsfällen, LuFSVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'0 
bei denen der Stichtag (§ 223 -Abs. 2 ASVG.) 
nach dem 31. Dezember 1955 liegt, sügenannte 
"vorläufige Leistungen" in sinngemäßer Anwen­
dung der einschlägigen Bestimmungen des 

VA. d. ö. Eisenb. ...... verna,chlässigbar gerin~ 
PVA. d. Ang. .................... 12'3 
VA. d. ö. Bergh. ................. 2'2 

Teiles III des Zweiten Abkommens in Verbin- Alle PV.-Träger .................. 23'5 
dung mit dem Vierten Teil d'es- Allgemeinen 
Süzialversicherungsgesetzes gewähren, deren Aus­
maß - abgesehen vün der Einbeiiehung der in 
§ 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b angeführten Zeiten -
vün der sich auf Grund dieses Entwurfes er­
gebenden Rentenhöhe nicht wesentlich unter­
scheidet. 

Vün dem Betrag von 23'5 Millionen Schilling 
entfallen ungefähr 17'0 Millionen Schilling auf 
Altrenten; dieser relativ hühe Anteil von rund 
72 v. H. ergibt sich einerseits aus dem starken 
überwiegen der Anzahl der Altrenten, ander­
seits daraus, daß bei ,der Pensiünsversicherungs­
anstalt der Angestellten der schätzungsweise 
Mehraufwand für die Gewährung d.es sügenann­
ten "österreichisch-en Grundbetrages" in rund 
5000 Fällen von Altrenten allein etwa 1 0'7 -Mil­
lionen Schilling beträgt. 

Auf Grund der Erhöhung des Rentenaufwan­
des errechnet sich, weil die neue Regelung noch 
nicht feststeht, na-ch § 80 ASVG. in der der­
zeitigen Fassung ein M ehr b e da r fan B IU n­
des bei t rag für das Jahr 1961 in fülgender 
Höhe: 

Mehrbedarf an 
Bunde,beitrag 

für 1961 
Mill. S 

Die andere Gruppe vün Bestimmungen des 
Entwurfes wird zweifellos einen gewissen Mehr­
aufwand- bei den Träg-ern der Pensiünsversiche­
rung verursachen. Allerdings kann der zu er­
wartende Mehraufwand nur annähernd ges-ehätzt 
werden, weil die für eine genaue Berechnung 
notwendigen Unu:rlagen von den Versich-erungs­
trägern nicht beigestellt werden können. Bei dem 
in Frage kommenden Perronenkreis sind nämlich 
nach d'er derzeitigen Rechtslage (Art. 9 und 10 
des Zweiten Abkommens) nur die fremden Ver­
sicherungszeiten vor dem 1. Mai 1945, nicht je­
doch die fremden, nicht versich-erten Beschäfti­
gungszeiten und sonstigen Zeiten im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Z. 1 lit. b dieses Entwurfes bekannt. PV A. d. Arb. .................... 8'80 
Gerade aber die Einbeziehung dieser Beschäf ti- LuFSV A. . ..................... " 1'10 
gungszeiten und sonstig-en Zeiten wird eine der 
Hauptkomponenten des Mehraufwandes sein. 
Die andere Hauptkümponente wird durch die 

V A.d. Ö. Eisenb. ...... vernachlässigbar gering 

Summe ... 9'90 

Bestimmung deS' § 8 Abs. 2 zustandekommen, Bei der Pensiünsversicherungsanstalt der An­
derzufolge ein Großteil der unter diesen Entwurf gestellten und bei der Versicherungsanstalt des 
faUenden Alt-Renten in der Pensionsversicherung österreichischen Bergbaues wird für diese beiden 
der Angestellten den höheren "ösrerreichischen Jahre vüraussichtlich überhaupt kein BundeSbei­
Grundbetrag" (auf Grund der 5. Novelle zum trag anfallen. 
Allgemeinen Süzialversicherungsgesetz im Aus- Bemerkt sei zu diesen beiden übersichten noch, 
maße des Angestelltenv-ersicherungsgesetzes 1928) I daß die für 1961 angeführten Beträge unter der 
erhalten wird. Bei der Entstehung des Mehr- Annahme errechnet wurden, daß die administra-
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tive Durchführung des vorliegenden Gesetzent-I ASVG. den gesamten Rentenaufwand für Alt­
wurfes spätestens anfangs 1962 abgeschlossen renten und den gesamten Aufwand ,für vor­
sein wird. läufige Leistungen ("Neurenten") in Rechnung. 

über die weitere Entwicklung des Mehrauf- Es ist daher im Bundes'Voranschlag 1960 bei den 
wandes können keine zuverlässigen Anga..ben ge- Trägern der Pensio'fiSversicherung, die Anspruch 
macht werden, da von den mehr als SO.OOO Vor- auf Bundesbeitrag haben, schon für den oben an­
merkungsanträgen (Art. 10 des Zweiten Ab- geführten Aufwand auf Grund des Zweiten Ab­
kommens) in der Hauptsache erst die Fälle, bei kommens Vorsorge getroffen. 
denen gleichzeitig auch ein Rentenantrag ge- Die Bestimmungen, die über den Rahmen des 
stellt :"orden ist, bearbeitet worden sind. Es Zweiten Abkommens hinausgehen und die 
ka~n Jedoch angenommen werde~, daß rund U n fall ver s ,i c her u n g betreffen, können 
dr·el Viertel dessdben (Altr~,nten) emen ahfallen- auch bei den Trägern dieser Versicherung einen, 
den Au.~wa~d darstellen, wahren.d ~ur de~ Auf- allerdings nic.1lt angebbaren Mehraufwand ver­
wand fur die Neurenten so lange eme steigende ursadlen nämlich soweit es sich um Arbeits­
Belastungspost -bildet, bis bei dieser Renten- unfälle ~us der Zeit vom 1. Mai 1945 bis zum 
gruppe .de; Beharrungszus~an~ erreicht sein wird. 1. Jänner 1947 oder um die Erweiterung des 

. über die Ren.tenlast, die Sich ~uf Grund der persönlichen Geltungsbereiches handelt. Es kann 
durch, das Zweite Abkon;men ubernommenen aber mit Recht die Vermutung ausgesprochen 
VerpfhdltJUngen - ohne .dle Verbesserungen des werden daß der zu erwartende Mehraufwand 
vorliegenden Entwurfes - ergibt, läßt sich nam im Ve:hältnis zum finanziellen Volumen der 
d~n Schätzungen der Pensionsversi~erungs~räger drei Unfallversicherungsträger nur sehr gering 
fU,r das Jahr 1960 das ~olgende ~!ld gev.:mncn. sein kann. Die im § 14 des Entwurfes enthaltene 
Die Anstalten remnen m den Fallen mit aus- S d I "b d' J h . b ' d' 
1·· d' ch V 'm . f··.J· J h on errege ung u er le a res ar eltsver lenste 
an I~ cn crs I erungszelten ur uJ.cscs a r, 1 d' l'm d' A d' A t 8 d . h .. h Ist e Ig I le npassung. er m r .es 

mit nachste enden Rentnerstanden und Durc - Z 't Abk h lt B t .. . d' 
schniüsrenten: wer en . ommens ent a enen e rage an le 

durm das Rentenbemessungsgesetz, BGBl. 

PVA. d. Arb. ... ~ .... 
LuFSYA. ............ 

Altrenten 
durchschn. 

Anzahl Betrag 
monat\. 

4500 430 
600 430 

vorläufige 
Leistungen 

("Neureoten") 
durcbschn. 

Anzahl Betrag 
manatl. 

2000 645 
300 350 

VA. d. ö. Eisenb. . ..... gering germg 
PVA. d. Ang. ........ 8500 587 1800 975 
VA. d. ö. Bergb. ...... 620 695 300 920 

Alle PV.-Träger zirka 14.220 4400 

Bemerkt sei zu dieser übersidIt, daß natur­
gemäß bei den' Altrenten . relativ mehr Hinter­
bliebenenrenten als bei den Neurenten vorhan­
den sind und daß deshalb bei ,drei Anstalten der 
Durmschnittsbetrag der Altrenten erheblidI ge­
ringer als bei den Neurenten ist. 

Um einen Vergleich mit den durm ·den Ge­
setzentwurf entstehenden Mehraufwand zu er­
möglim.en, wird der sidI auf Grund des Zweiten 
Abkommens für das Jahr 1960 ergebende 
laufende Rentenaufwand wie folgt dargestellt: 

vor1. Leistungen 
Altrenten ("NeurentenU

) zusammen 
Mill. S Mil!. S Mil\. S 

PVA. d. AI'b .......... . 25'1 16'S 41'9 
LuFSVA .............. . 3'4 1'.3 47 
PVA. ·d. Ang .......... . 64'9 22'S 877 
VA. d. ö. Bergb. . ...... . 5'6 3'6 9'2 

-----------------Alle PV,-Träger *) ...... 99'0 44'5 143'5 

Auf Grund des Art. 6 des Zweiten Ab­
kommens stellen die PensionsversidIerungsträger 
bei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach § 80 

'f) Der Aufwand bei der VA. d. ö. Eisenb. ist ver­
nachlässigbar gering. 

Nr. 151/1954, geschaffene Rechtslage und hat 
daher in der Praxis keine Änderung in der Be­
lastung der Versimerungsträger zur Folge. 

Zu § 22: 

Die Regelung entsprimt grundsätzlidl jener 
des Art: 39 des Ersten österreichisch-deutsmen 
Sozialversimerungsabkommens, BGBl. Nr. 8/ 
1953. Sie wurde auf Grund der bisherigen prak­
tismen Erfahrungen entspremend ergänzt. 

Zu § 23: . 

Durm die hier in den Abs. 1 und 2 vorge­
sehene Koppelung des Wirksamkeits beginnes der 
Bestimmungen des Gesetzentwurfes mit dem Zu­
standekommen einer Vereinbarung zwischen der 
Republ,ik österreidI und der Bundesrepublik 
Deutschl:i.nd über die Bedeckung des Aufwandes, 
den das Gesetz verursamen wird, soll folgender 
Erwägung RedInung getragen werden: Eine 
innerstaatlime österreimisme Regelung des Pro­
blems Jer Auslandsrentenübernahme, die ohne 
RücksidIt auf die Frage einer finanziellen Betei­
ligung der BundesrepubIik Deutsmland getrof­
fen wird, hätte weitreichende Rückwirkungen 
auf anderen Gebieten, auf denen ebenfalls von 
der Bundesrepublik Deutschland finanzielle Lei­
stungen zu fordern sind (Leistungen für die 
politism Verfolgten, für die Kriegsopfer, für die 
Umsiedler, für die Heimatvertriebenen und 
andere mehr): Es sollte daher das Wirksam­
werden des Auslandsrenten-übernahmegesetzes 
von einer völkerremtlichen Vereinbarung zwi­
schen österreich und der Bundesrepublik 
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Deutschland über deren Betei1ig~ng an den 
Kosten des Gesetzes abhängig gemacht werden. 
Durch die vorgeschlagene Bestimmung würde in 
wirksamer Weise unterstrichen werden, daß nach 
österreichischer Auffassung die Kosten von 
Maßnahmen, wie sie das Auslandsrenten-über­
nahmegesetz zum Gegenstand hat, ohne Rück­
sicht auf allfäHige -Bestimmungen des Zweiten 
Sozialversicherungsabkommens mit der Bundes­
republik Deutschland hinsichtlich d.erLeistungen 
aus der "Sozialversicherung" in erster Linie von 
der Bundesrepublik zu tragen wären. Die Bun­
desrepublik könnte sich dann bei den gegen­
wärtig laufenden Verhandlungen über ähnliche 

Probleme nicht darauf berufen, daß österreich 
in· einem gleichartigen Fall den Grundsatz der 
autonomen Lösung anerkannt habe. 

Die Bestimmung d-es Abs. 3 enthält eine über­
gangsregelung zu § 6 Abs. 4 des Entwurfes. Mit 
Rücksicht darauf, daß die Bestimmung des § 308 
ASVG.gemäß § 545 Abs. 2 ASVG. rückwirkend 
mit 1. April 1952 in Kraft gesetzt wurde, sind, 
um eine ungleiche Behandlung zu vermeiden, 
die Bestimmungen des§ 6 Abs. 4 des Ent­
wurfes auf alle Dienstnehmer auszudehnen, die 
nach dem 31. März 1952 in ein pensionsversiche­
rungsfreies Dienstverhältnis aufgenommen 
wurden. 
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